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T A R I F R U N D E

TARIFRUNDE BAUHAUPTGEWERBE

SCHIEDSSPRUCH 

Das vorläufige Ergebnis steht unter dem Vorbehalt der 
Annahme durch die Tarifvertragsparteien!

Nachdem in drei Verhandlungsrunden und in dem ersten 
Schlichtungstermin am 26./27.08.2020 kein Ergebnis erzielt 
wurde, stellte der Schlichter Prof. Dr. Schlegel am 02./03.09. 
einen Schiedsspruch vor, der die Zustimmung der Schlich-
tungskommission fand und nun den Gremien mit Erklärungs-
frist bis Donnerstag, den 17.09.2020, zur Abstimmung vorge-
legt wird. 

Die Eckpunkte lassen sich wie folgt kurz zusammenfassen:

• Ab 01.10.2020: pauschaler Zuschlag von 0,5 % auf Tariflohn/
Gehälter zur Entschädigung von Wegezeiten/-strecken.  
 
Der Zuschlag erhöht nicht den Tariflohn, so dass er nicht 
die Basis für künftige Lohnerhöhungen anhebt.

• Mit dem Entgelt für November 2020 ist eine Co-
rona-Prämie von 500 € zu zahlen (Auszubildende: 
250 €); bei Teilzeit anteilig, Monate (März bis Okto-
ber) ohne Entgeltanspruch: jeweils Kürzung um 1/8.  
 
Die Prämie ist ein Nettoanspruch ohne jegliche sonstige 
Belastungen (auch kein SOKA-Beitrag!). Bereits erfolgte 
Zahlungen sind, vorbehaltlich anderer Einzelvereinba-
rungen, anrechenbar. 

• Ab 01.01.2021: Lohn-/Gehaltserhöhung von 2,1 % (Tarif-
gebiet West und Berlin) bzw. 2,2 % (Tarifgebiet Ost)

• Ausbildungsvergütung + 40 € / + 30 € / + 20 € (1. / 2. / 
3. Ausbildungsjahr) in allen Tarifgebieten. Im 4. Ausbil-
dungsjahr erfolgt keine Erhöhung.

• Laufzeit bis 30.06.2021 (14 Monate) 

• Verpflichtung, bei den anstehenden Verhandlungen der 
Mindestlöhne die bestehende Struktur beizubehalten, 
d.h. die anstehenden Mindestlohnverhandlungen betref-
fen lediglich die Lohnhöhe.

Weitere Entwicklung:

• Der Schiedsspruch wird in den zuständigen Gremien auf 
Landesverbandsebene beraten. Im AGV Bau Saar stimmt 
hierüber der Beirat des Verbandes ab.

• Im Fall der allseitigen Annahme des Schiedsspruchs wer-
den die Entgelttarifverträge mit Wirkung vom 01.05.2020 
zunächst mit unveränderten Entgelten in Kraft gesetzt, 
der Zuschlag von 0,5 % wird ab 01.10.2020 und die er-
höhten Entgelte ab 01.01.2021 greifen. Die Corona-Prä-
mie ist spätestens mit dem Novemberentgelt zu zahlen. 
Die Tarife gelten bis 30.06.2021.

• Bei Nichtannahme endet die Friedenspflicht. Es bliebe 
dann zunächst bei der Nachwirkung der z.Z. geltenden 
Entgelt.

Das Abstimmungsergebnis im Saarland stand bis Redaktions-
schluss noch nicht fest.
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Für die Infrastruktur-Modernisierung 
mangelt es in Deutschland nicht an 
Geld, sondern an gezielten Reformen. 
Zu diesem Schluss kommt das Han-
delsblatt in seinem Bericht vom 23.07. 
mit Bezug auf eine Studie, wonach die 
Modernisierung der Infrastruktur am 
kurzfristigen Denken der Politik scheite-
re. Ein Handbuch für Reformen soll nun 
helfen. 

Wenn es nicht gelinge, die Verfahren 
für den Bau von Straßen, Schulen und 
Netzen und die Planung zwischen Bund, 
Ländern und Kommunen drastisch zu 
vereinfachen und zu beschleunigen, 
dann könne auch noch so viel Geld keine 
Wende hin zu einer zügigen Modernisie-
rung der Infrastruktur bringen. So müs-
se der Rechtsweg gegen Bauprojekte 
deutlich verkürzt und eine Investitions-
bedarfsanalyse, die über die üblichen 
vierjährigen Finanzplanungszeiträume 
hinausreiche, eingeführt werden, damit 
der künftige Bedarf frühzeitig feststehe 
und der Staat nicht immer nur dem stei-
genden Verkehrsaufkommen „hinter-
herbaue“. 

Darüber hinaus müsse der Bund die 
Kommunen noch stärker als bisher von 
Sozialausgaben entlasten, damit diese 
mehr Geld für Bauprojekte übrig haben. 
Aus demselben Grund sollten Bund und 
Länder den Kommunen die Corona-be-
dingten milliardenschweren Ausfälle bei 
der Gewerbesteuer ersetzen. Um den 
Verkehr zu entzerren, sollten ferner Brü-
ckenzölle und Pkw-Mauten für einzelne, 
stark befahrene Straßenabschnitt einge-
führt werden.

INVESTITIONEN 
BRAUCHEN EINEN 

LANGEN ATEM 

POLITIK VIELFÄLTIG 
GEFORDERT!

Die Bauwirtschaft ist systemrele-
vant und krisensicher. Das hat sich 
einmal mehr in der aktuellen Co-
rona-Krise gezeigt. Dennoch ist es 
nun an der Politik, durch gezielte 
Maßnahmen die Bauwirtschaft zu 
stützen - gerade um einem nachge-
lagerten Einbruch entgegenzusteu-
ern - und Zukunftsaufgaben in den 
Bereichen Infrastruktur, Schaffung 
von Wohnraum, Klimaschutz und 
Fachkräftesicherung zu definieren. 
In diesem Saar Bau Report lassen 
wir hierzu Ehrenamtsträger und 
Hauptamtliche zu Worte kommen.

JAHRZEHNT DER INVESTITIONEN 
EINLÄUTEN!

Auch wenn die Situation nach dem Corona-Lockdown für 
Land und Kommunen angespannt ist, ist für den wirtschaft-
lichen Neustart die Umsetzung wichtiger Zukunftsinvestitio-
nen unabdingbar. Dazu ist es notwendig, im Zuge des ange-
kündigten Jahrzehnts der Investitionen die beschlossenen 
Investitionen im Verkehrswegebau und in die Infrastruktur 
umzusetzen. Die Bauwirtschaft begrüßt die verschiedenen 
Programme u.a. zur Städtebauförderung und den Saarland-
pakt. Zur Bekämpfung der Wohnungsnot, insbesondere des 
sozialen Wohnungsbaus, ist die Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für den Wohnungsbau dringend geboten.

Klaus Ehrhardt, Präsident AGV Bau Saar

PROBLEME UND  
REFORMBEDARF

Der Wissenschaftliche Beirat beim Bun-
desministerium für Wirtschaft, Energie  
und Verkehr hat sich in mehreren Sit-
zungen, zuletzt am 18. Juni 2020 mit 
dem Thema „öffentliche Infrastruktur in 
Deutschland: Probleme und Reformbe-
darf“ befasst.

Der Beirat kommt zu der Schlussfolge-
rung, dass in Deutschland seit vielen 
Jahren deutlich zu wenig in die öffent-
liche Infrastruktur investieren wird. In-
soweit ist es dringend notwendig, dass 
die Mittel für öffentliche Investitionen 
erhöht werden.

Ferner stellt der Beirat fest, dass eine 
Ausdehnung der öffentlichen Investi-
tionen nicht nur an einem Mangel an 
finanziellen Mitteln scheitert. Auch 
ungeeignete Governance-Strukturen 
haben in der Vergangenheit zu Infra-
strukturmängeln beigetragen. Vor dem 
Hintergrund der Diskussionen um über-

lastete öffentliche Infrastrukturen und 
der gleichzeitigen Forderung, Deutsch-
land solle seine öffentlichen Investitio-
nen ausweiten, um den deutschen Leis-
tungsbilanzüberschuss zu verringern, 
analysiert das Gutachten insbesondere 
die Governance-Strukturen und stellt 
einen Zusammenhang zur sogenannten 
"Schuldenbremse" her. Deshalb emp-
fiehlt der Beirat, die Investitionen lang-
fristig zu verstetigen und zu erhöhen 
und durch institutionelle Reformen, wie 
z. B. Investitionsfördergesellschaften, zu 
stärken.

Ein besonderes Problem sind laut den 
Gutachtern die Investitionen der oft 
stark überschuldeten Kommunen. Um 
kommunale Investitionen zu ermögli-
chen und zu verstärken, fordert der Bei-
rat eine deutliche finanzielle Entlastung 
und eine Entschuldung der Kommunen. 
Der Bund sollte zur finanziellen Entlas-

ÖFFENTLICHE INFRASTRUKTUR IN 
DEUTSCHLAND
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tung der Kommunen beitragen, indem 
er sie systematisch von allen Sozialaus-
gaben befreit, für die sie selbst keine 
direkte Verantwortung tragen. Auch 
die Länder sollten die Entschuldung 
der Kommunen ermöglichen. Zusätzlich 
sollten Bund und Länder den Kommu-
nen bei der Durchführung der vor der 
Corona-Pandemie bereits geplanten In-
vestitionen helfen, indem sie eine ver-
stärkte Kofinanzierung anbieten.
Neben einer besseren Finanzausstat-
tung der Kommunen werden auch eine 
Stärkung kommunaler Planungskapa-
zitäten, mehr interkommunale Zusam-
menarbeit, Digitalisierung und eine 
Verkürzung des gerichtlichen Instanzen-
zuges gefordert.

INVESTITIONSBE-
SCHLEUNIGUNGS- 
GESETZ BEGRÜSST

• Richtiges Zeichen zur richtigen 
Zeit! 

• Schnellere Verfahren kurbeln die 
Wirtschaft an

„Die BAUINDUSTRIE begrüßt außeror-
dentlich den Beschluss des Kabinetts 
zur Verabschiedung des Investitionsbe-
schleunigungsgesetzes. Schneller pla-
nen und bauen zu können, um die Wirt-
schaft anzukurbeln und die Ziele zur 
klimafreundlichen Mobilität zu errei-
chen, brauchen wir jetzt Das ist genau 
das richtige Zeichen zur richtigen Zeit“, 
sagt HDB-Hauptgeschäftsführer Babiel 
zum Kabinettsbeschluss. 

Das Gesetz beschleunigt folgende Maß-
nahmen:

• Schnelleres Bauen an der Schiene: 
Für bestimmte Baumaßnahmen an 
der Schiene soll künftig keine Ge-
nehmigung durch ein Planfeststel-
lungsverfahren mehr notwendig 
sein.

• Kürzere Verwaltungsgerichtsverfah-
ren: In erster Instanz sollen künftig 
Oberverwaltungsgerichte oder 
Verwaltungsgerichtshöfe zuständig 
sein, z.B. für Landesstraßen, Hafen-
projekte oder Windräder.

• Sofortiger Vollzug von Baurecht: 
Für überregional wichtige Infra-
strukturprojekte - wie Projekten 
aus dem Bundesverkehrswegeplan 
oder dem Mobilfunkausbau - wird 
gesetzlich ein Sofortvollzug ange-
ordnet.

• Schnellere Prüfung der Raumver-
träglichkeit: Künftig kann unter 
Umständen auf ein Raumordnungs-
verfahren verzichtet werden, wenn 
keine entsprechenden Konflikte zu 
erwarten sind. Darüber hinaus wird 
das Verfahren stärker digitalisiert.

"Das Investitionsbeschleunigungsge-
setz regelt nun die Dinge, die bisher 
geklemmt haben. Das Beschleunigen 
von Genehmigungen, Anwendung von 
Baurecht und entschlacken der Ver-
fahren gibt unseren Unternehmen Pla-
nungssicherheit in dieser wirtschaftlich 
ungewissen Zeit. Gemeinsam können 
wir jetzt noch besser unsere Infrastruk-
tur modernisieren und Deutschland als 
attraktiven Wirtschaftsstandort noch 
schneller ausbauen“, betont Babiel.

UNGLEICHE VERHÄLTNISSE  
ABSCHAFFEN!

Durch fehlende Regulierungen bestehen in der Bauwirt-
schaft Wettbewerbsverzerrungen. So greifen gerade 
Schutzmechanismen wie z.B. Mindestlöhne nicht, so dass 
Handwerksbetriebe mit eigenem Personal am Markt un-
gleiche Verhältnisse vorfinden. Auch nach der Wiederein-
führung der Meisterpflicht in verschiedenen Gewerken sind 
viele Soloselbstständige weiterhin nicht sozial abgesichert, 
obwohl dies im Koalitionsvertrag seinerzeit vereinbart wur-
de. Hier gilt es dringend tätig zu werden.

Günter Heitz, Vizepräsident AGV Bau Saar

mailto:info@gross-th-beton.de
http://www.gross-th-beton.de/
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STILLSTAND IM  
STRASSENBAU 
VERHINDERN!

Zu den Beratungen zu der geplanten 
Verschmelzung der Deutsche Einheit 
Fernstraßenplanungs- und –bau GmbH 
(DEGES) mit der Autobahn GmbH des 
Bundes erklärt Felix Pakleppa, Haupt-
geschäftsführer des Zentralverbands 
Deutsches Baugewerbe (ZDB): „Es darf 
durch die geplante Verschmelzung der 
DEGES mit der Autobahn GmbH keine 
Einschränkungen bei den Vergabever-
fahren im Straßenbau geben.

Es wäre fatal für unsere Infrastruktur-
politik, wenn mit dem Start der Auto-
bahn GmbH die Auftragsverwaltung der 
Bundesstraßen zum Stillstand gebracht 
würde.

Bund und Länder müssen dringend Klar-
heit über die Aufgabenverteilung und 
Planungsverantwortung im Straßenbau 
schaffen und eine zeitnah Lösung fin-
den, die die Bedenken des Bundesrech-
nungshofs angemessen berücksichtigt. 
Sowohl eine erneute Ausschreibung von 
Aufträgen, die die Länder bereits an die 
DEGES vergeben haben, als auch der 
Aufbau landeseigener Auftragsverwal-
tungen wäre genau das Gegenteil von 
dem, was mit der Autobahnreform be-
absichtigt war.

Die mittelständischen Bauunterneh-
men brauchen Gewissheit über bereits 
laufende und zukünftige Vergabever-
fahren. In den letzten Jahren haben die 
Betriebe Kapazitäten geschaffen, um 
die steigenden Investitionsvolumina im 
Infrastrukturbereich auch verbauen zu 
können. Nun steht die öffentliche Hand 
in der Pflicht, die zügige und reibungslo-
se Auftragsvergabe sicherzustellen.“

Hintergrund: Der Bundesrechnungshof 
hat zuletzt die geplante Verschmelzung 
der Deutsche Einheit Fernstraßenpla-
nungs- und -bau GmbH (DEGES) auf die 
Autobahn GmbH des Bundes beanstan-
det. Er hat verfassungsrechtliche Beden-
ken gegen die Verschmelzung, weil die 
vorgeschriebene Trennung der Aufga-
ben zwischen Bund und Ländern dann 
nicht gewährleistet sei.

STÄDTEBAUFÖRDERUNG 

4 PROGRAMME,  
43 MASSNAHMEN 

UND EIN PROGRAMM-
AUFRUF 

Damit die Kommunen die aktuellen 
stadtentwicklungspolitischen Aufgaben 
und Herausforderungen besser bewälti-
gen können, unterstützen der Bund und 
die Länder nachhaltige städtebauliche 
Strukturen mit Programmen zur Städte-
bauförderung. Insgesamt stehen dafür 
Städtebaufördermittel von 32 Millionen 
Euro für 43 Gesamtmaßnahmen sowie 6 
Investitionsvorhaben in 2020 zur Verfü-
gung.

„Wir haben im Saarland 4 Programme 
zur Städtebauförderung aufgelegt:

• „Lebendige Zentren“ – zum Erhalt 
der Stadt- und Ortskerne,

• „Sozialer Zusammenhalt“ – um ein 
Zusammenleben im Quartier ge-
meinsam zu gestalten,

• „Wachstum und nachhaltige Erneu-
erung“ – um lebenswerte Quartiere 
zu gestalten und das Programm

• „Investitionspakt Soziale Integrati-
on im Quartier“ um Orte der Integ-
ration und des sozialen Zusammen-
halts im Quartier zu schaffen.

„Des Weiteren stellen wir in 2020 erst-
malig und zusätzlich zu den regulären 
Städtebaufördermitteln rund 2,5 Milli-
onen Euro für das Zusatzprogramm „In-
vestitionspakt zur Förderung von Sport-
stätten“ den Kommunen zur Verfügung“, 
erklärt Bauminister Klaus Bouillon.

 Programmaufruf gestartet!

Der „Investitionspakt zur Förderung von 
Sportstätten“ ergänzt die Städtebauför-
derung und unterstützt die Städte und 
Gemeinden bei einer zukunftsfähigen, 
nachhaltigen und modernen (Sport-
stätten-)Entwicklung unter Berücksich-
tigung der Belange des Umwelt- und 
Klimaschutzes.

Noch bis zum 1. Oktober 2020 können 
sich die saarländischen Städte und Ge-
meinden für den „Investitionspakt zur 
Förderung von Sportstätten“ bewer-
ben.  Aus städtebaulicher Sicht sind 
Sportstätten besonders häufig von Sa-
nierungsstau betroffen. Sie sind jedoch 
ein wichtiger Teil der Infrastruktur und 
spielen eine große Rolle für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt.

Die Finanzierung gestaltet sich in 75 
Prozent Bund, 15 Prozent übernimmt 
das Land und 10 Prozent müssen die 
Kommunen aufbringen.
 „Wir haben 2019 knapp 11 Millionen 
Euro aus Bundes- und Landesmitteln an 
die saarländischen Kommunen ausge-
zahlt. 2020 wurde bisher etwa 1 Million 
Euro ausgezahlt. Weitere Anträge liegen 
dem Bauministerium vor und werden 
derzeit noch geprüft“, so Bauminister 
Klaus Bouillon weiter.

„LASST UNS EIN-
FACH BAUEN“

Die Bauwirtschaft leidet un-
ter immer mehr bürokratischen 
Hemmnissen, die gerade kleinere 
Handwerksbetriebe kaum noch 
stemmen können und die neben 
dem bürokratischen Aufwand 
hohe Kosten verursachen. Daher 
ist es notwendig, diese Bürokra-
tiemonster auf den Prüfstand zu 
stellen und auf ein erträgliches 
und vor allem handelbares Maß zu 
reduzieren.
Claus Weyers, Hauptgeschäfts- 
führer AGV Bau Saar

Baustoffwerk Sehn Fertiggaragen GmbH & Co. KG
66386 St. Ingbert - Oststraße 63
Telefon: 06894 99830-0
www.fertiggaragen-sehn.de

Werden mehrere Garagen benötigt, bietet Sehn 
mit den Reihengaragen die optimale Lösung.
Sie sind platzsparend, schnell aufgebaut und 
haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die perfekte Lösung 
für Reihengaragen

Sehn Reihengarage_4C.indd   1 21.04.2017   12:26:53

http://www.fertiggaragen-sehn.de/
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DIE ZUKUNFT IM BLICK,  
GEBÄUDESANIERUNG FÖRDERN

Der Gebäudebestand verursacht rund 30 % aller CO2-Em-
missionen. Um die Klimaziele 2050 zu erreichen, müss-
te sich die Sanierungsquote von aktuell nur 1 % mindes-
tens verdoppeln. Daher sollte auch in Zeiten von Corona 
der Klimaschutz mit an oberster Stelle stehen. Bauherren 
– ob Umbau oder Neubau – achten immer mehr auf kli-
maverträgliches Bauen, setzen auf moderne, innovative 
und nachhaltige Materialien, in denen sich gut wohnen 
und arbeiten lässt. Die jüngste Steuerförderung war dazu 
ein erster Schritt, dem weitere Anreize folgen sollten, um 
Hausbesitzer weiter zu sensibilisieren und zu energetischer 
Sanierung zu animieren.
Oliver Heib, Bundesvorsitzender Stuckateure 

KLIMASCHUTZ GANZ-
HEITLICH DENKEN

Die Bauwirtschaft begrüßt ausdrücklich 
das Gesamtpaket von Klimaschutzan-
strengungen, welches die Bundesregie-
rung seit dem letzten Jahr auf den Weg 
gebracht hat. Insbesondere als wich-
tigen Bestandteil der Konjunkturmaß-
nahmen nach der Coronakrise. „Durch 
zahlreiche Verbesserungen der Förder-
möglichkeiten sowie neu geschaffene 
finanzielle Anreize wurde ein breiteres 
Spektrum wirtschaftlich durchführbarer 
Gebäudesanierungen geschaffen“, sagt 
HDB-Hauptgeschäftsführer Babiel.

Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
macht durch seine Zusammenführung 

von bisher drei Gesetzen bzw. Verord-
nungen einen wichtigen Baustein im 
Klimaschutz aus. Diese ganzheitliche 
Herangehensweise sollte in Zukunft 
konsequent weiter fortgeführt werden. 
“Mit Hochdruck gilt es nun für alle Be-
teiligten, noch mehr wirtschaftlich at-
traktive Lösungen zu entwickeln, die 
entsprechenden Rahmenbedingungen 
zu schaffen und diese dann in die Fläche 
auszurollen. Vor allem was die serielle 
Sanierung von Gebäuden betrifft“, so 
Babiel. Die BAUINDUSTRIE hat seit län-
gerer Zeit hierzu Konzepte entwickelt 
und bietet gern ihre Unterstützung zur 
Umsetzung an.

Von großer Wichtigkeit ist die Rolle der 
öffentlichen Hand als Bauherr. Mit dem 
neuen GEG wird dieser Verantwortung 

Rechnung getragen und die Vorbild-
funktion öffentlicher Bauwerke explizit 
verankert. Die BAUINDUSTRIE weist 
darauf hin, dass diese Rolle nicht nur 
ideell-gesellschaftliche Wirkung hat. 
„Durch die Größe ihres Gebäudeport-
folios kann die öffentliche Hand erstens 
quantitativ einen immensen Beitrag zur 
Klimabilanz im Gebäudebereich leisten. 
Sie kann zweitens wichtige Pilot-Bei-
spiele für technisch komplexe Bauwerke 
entwickeln und kommunizieren und so 
einen qualitativen Beitrag leisten. Und 
drittens sollten die großen Portfolios für 
entsprechende Projektzuschnitte und 
den Einsatz innovativer Vertragsmodel-
le genutzt werden, damit sich entspre-
chende Skalierungseffekte auch in den 
Kosten niederschlagen können“, ergänzt 
Babiel.

Das GEG ist am 13. August im Bundesge-
setzblatt veröffentlicht worden.

®

SEI SCHLAU,  
GEH ZUM BAU! 

Ausbildung am Bau bietet beste  
Berufsperspektiven
 
„Die Bauwirtschaft ist ein attraktiver Ar-
beitgeber, auch wenn die IG BAU derzeit 
versucht, die Branche schlecht zu re-
den. Wir wissen, dass noch viele Ausbil-
dungsplätze unbesetzt sind, wir wissen 
aber aus der Vergangenheit auch, dass 
zahlreiche Verträge erst im August oder 
September abgeschlossen werden. Mit 
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FACHKRÄFTESICHERUNG STÄRKEN, 
BERUFSBILDUNG FÖRDERN

Eine der großen Herausforderungen der Bauwirtschaft 
neben der Digitalisierung ist die Sicherung des Fachkräf-
tenachwuchses. Das duale Ausbildungssystem gilt es zu er-
halten und zu stärken, den Nachwuchs für die praktische 
Ausbildung am Bau zu gewinnen. Die überbetrieblichen 
Ausbildungszentren, die heute sowohl in der Berufsausbil-
dung als auch in der Weiterbildung eine maßgebliche Rolle 
spielen, müssen dabei unterstützt und zu modernen und 
digitalen Zentren weiterentwickelt werden. Der AGV Bau 
Saar hat die Zeichen erkannt und baut aktuell für mehr als 
6 Mio. ein neues Verwaltungs-, Internats- und Seminarge-
bäude. 
Norbert Recktenwald, Vizepräsident AGV Bau Saar

einem Plus von 6 % bei den neuen Lehr-
verträgen liegen wir aber jetzt schon 
deutlich über dem Vorjahreswert. Das 
ist auch das Ergebnis konsequenter 
Nachwuchsarbeit seitens der Verbände 
und der Betriebe.“ Dieses erklärte ZDB-
Hauptgeschäftsführer Pakleppa.

Pakleppa weiter: „Die Ausbildungs-
vergütungen in unserer Branche sind 
seit Jahren die höchsten im Vergleich 
zu anderen Branchen und sind in den 
vergangenen fünf Jahren um rund  
10 % gestiegen. Aufstiegs- und Karriere-
chancen, hohe Löhne und Gehälter für 
unsere qualifizierten Facharbeiter sowie 
eine krisenfeste tarifliche Zusatzrente 
zeichnen das Baugewerbe aus. Darüber 
hinaus bieten wir jungen Menschen in-
teressante Arbeitsplätze in einer Bran-
che, der die Arbeit angesichts eines 
immensen Investitionsstaus so schnell 
nicht ausgehen wird.

Darüber hinaus investieren die Unter-
nehmen rund 700 Mio. Euro jährlich 
in die Ausbildung des Fachkräftenach-
wuchses, sowohl in den Betrieben als 
auch in den rund 170 Überbetrieblichen 
Ausbildungszentren.

TARIFABSCHLÜSSE MIT AUGEN-
MASS UND ZURÜCKHALTUNG

In der Bauwirtschaft ist das Jahr 2020 - auch in der Corona-
Pandemie - bisher gut gelaufen. Allerdings zeigt sich schon 
jetzt, dass die Krise die deutschen Bauunternehmen zeit-
verzögert treffen wird. Insbesondere die Entwicklung der 
Auftragslage für das Jahr 2021 lässt befürchten, dass auch 
die Baubranche mit einer Konjunkturdelle rechnen muss.
Bei den aktuellen Tarifauseinandersetzungen ist deshalb 
Augenmaß und Zurückhaltung gefordert. Denn nur faire 
Tarifabschlüsse zahlen sich für beide Tarifparteien aus – sie 
sichern langfristig Arbeitsplätze, stärken die Unternehmen 
in der Krise und verhindern Tarifflucht.

RA Christian Ullrich, Geschäftsführer AGV Bau Saar

Die Branche ist sich ihrer Verantwor-
tung im Hinblick auf die Ausbildung von 
Fachkräften bewusst. Wir haben große 
Sorge, dass das Konzept der IG BAU, die 
Bauwirtschaft in einem schlechten Licht 
erscheinen zu lassen, junge Leute da-
von abhält, hier ihre Berufsausbildung 
zu beginnen. Lehrlingswerbung durch 
Abschreckung ist kein Zukunftskonzept.“

Infos zu „AZUBI AM BAU“  und 
offenen Ausbildungsstellen unter

• www.azubi-am-bau.com
• www.instagram.com/azubi-

ambau #Azubiambau
• Facebook „Azubi am Bau“

Saarland: Ausbildungszahlen 
weiter auf hohem Niveau
Vorbehaltlich der Zahlen, die zum 15. 
September vorgelegt werden, kann 
die saarländische Bauwirtschaft auch 
in diesem Jahr mit einer hohen Ausbil-
dungsbereitschaft aufwarten. Die Zahl 
der Ausbildungsverträge konnte das 
hohe Niveau vom vergangenen Jahr  
(+ 12,5 %) halten, wenn nicht noch 
übertreffen. Dies führt Hauptgeschäfts-
führer Weyers nicht zuletzt auch auf die 
umfangreiche Nachwuchswerbung in 
Form von Facebook und der neuen Ins-
tagramseite #Azubiambau zurück.

http://www.azubi-am-bau.com/
http://www.instagram.com/azubi-
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GEÄNDERTE STVO 
Im Frühjahr diesen Jahres sind umfang-
reiche Änderungen der Straßenverkehrs-
ordnung und weiterer straßenverkehrs-
rechtlicher Regelungen in Kraft getreten. 
Da diese die Bauwirtschaft sehr belasten, 
hat sich der AGV Bau Saar mit der For-
derung nach entsprechenden Nachbes-
serungen an das zuständige Ministeri-
um für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Infrastruktur gewandt. Hierbei wurden 
dringende Nachbesserungen gefordert, 
damit Betriebe der Bauwirtschaft ihren 
notwendigen Einsatz beim Auftraggeber 
ausführen können, ohne mit drastischen 
Strafen konfrontiert zu werden. Diese 
Forderungen beziehen sich insbesondere 
auf die Regelungen, welche das erforder-
liche Abstellen von Fahrzeugen gewerbli-
cher Nutzer im Rahmen ihrer beruflichen 
Tätigkeit betreffen. 
Wenngleich die Forderungen der Bau-
wirtschaft von Seiten des saarländischen 
Verkehrsministeriums durchaus nach-
vollzogen werden können, so wurde 
dennoch ausdrücklich mitgeteilt, dass 
die beschlossenen Änderungen im Ge-
setzgebungsverfahren vom Saarland 
mitgetragen wurden. Da das zuständige 
Ministerium wie auch der Verordnungs-
geber das Anliegen der saarländischen 
Bauwirtschaft durchaus nachvollziehen 
kann, wurde auf die im Verkehrsrecht 
bestehenden Möglichkeit hingewiesen, 
wonach von den neuen Verhaltensrege-
lungen in begründeten Ausnahmefällen 
Ausnahmegenehmigungen erteilt wer-
den können. So gibt es im Saarland in 
begründeten, nachvollziehbaren Fällen 
z.B. sogenannte Handwerkerparkauswei-
se, welche bei den zuständigen Stellen 
beantragt werden können. Diese werden 
beispielsweise bei der Landeshauptstadt 
Saarbrücken auf Antrag dann erteilt, 
wenn handwerkliche oder damit zusam-
menhängende Dienstleistungen erfor-
derlich sind.

GESETZGEBUNG ZUR TA-
CHOGRAPHENPFLICHT 

ABGESCHLOSSEN
Am 08.07.2020 ist mit der finalen Ple-
numsabstimmung die zweite Lesung zu 
den Regelungen der Lenk- und Ruhezei-
ten und somit zum Tachographen (VO 
EG 561/2006) abgeschlossen worden. 
Damit ist das Gesetzgebungsverfahren 
auf europäischer Ebene abgeschlossen. 
Nach Veröffentlichung der Änderungs-
verordnungen im Amtsblatt der EU trat 
nur ein kleiner Teil der Neuregelungen 
bereits zum 20.08.2020 in Kraft. 

Es wurde eine neue Ausnahme beschlos-
sen für Fahrzeuge oder Fahrzeugskom-
binationen zur Beförderung von Bauma-
schinen für ein Bauunternehmen, die in 
einem Umkreis von höchstens 100 km 
vom Standort des Unternehmens be-
nutzt werden. Vorausgesetzt, dass das 
Lenken der Fahrzeuge für den Fahrer 
nicht die Haupttätigkeit darstellt. Diese 
Ausnahmeregelung gilt jedoch nicht au-
tomatisch, sondern ist nur eine Option 
für die Mitgliedsstaaten, die sie umset-
zen können. Dazu müsste sie erst noch 
in deutsches Recht übernommen wer-
den. Diese zusätzliche Ausnahmeoption 
würde dann den tachographenfreien 
Transport von schweren Baumaschinen 
ermöglichen, ohne die in der bisheri-
gen Handwerkerausnahme bestehende 
Höchstgrenze von 7,5 t.

Erfreulich ist, dass die Forderungen der 
Bauwirtschaft betreffend die Lieferun-
gen von Transportbeton von den Vor-
schriften zu den Tachographen auszu-
nehmen, aufgenommen wurde. Diese 
gilt ohne Kilometer- und Gewichtsgren-
ze. Auch diese Ausnahmeregelung gilt 
nicht automatisch, sondern ist nur eine 
Option für die Mitgliedsstaaten, die sie 
umsetzen können. Sie müsste also noch 
in deutsches Recht übernommen wer-
den. 

Hinsichtlich der Verpflichtung gewerb-
liche Fahrzeuge mit Fahrtenschreibern 
auszustatten, haben die Gesetzgeber 
eine Ausweitung des Anwendungsbe-
reichs auf Fahrzeuge und Fahrzeugge-
spanne mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht ab 2,5 t beschlossen. Somit fallen 
deutlich mehr Fahrzeuge unter die Ta-
chographenpflicht. Ziel der neuen Re-
gelung ist es, gegen die Umgehung der 
Tachographenpflicht durch die Nutzung 
von Kleintransportern im Transportge-
werbe vorzugehen. Die Bau-wirtschaft 

konnte sich in der Diskussion mit der 
Argumentationslinie durchsetzen, dass 
das Lenken von Fahrzeugen für den Fah-
rer im Baugewerbe nicht die Haupttätig-
keit darstellt. 

Die Ausdehnung des Geltungsbereichs 
auf leichtere Fahrzeuge erfolgt ab 2022. 
Im Entwurf war vorgesehen, dass die 
Tachographenpflicht auf alle Fahrzeuge 
zwischen 2,5 und 3,5 t zGG ausgeweitet 
wird. Dies hätte die Mehrzahl der bau-
gewerblichen Unternehmen massiv be-
lastet. Insbesondere durch den Einsatz 
der Spitzenverbände konnte die Aus-
dehnung durch Ausnahmen abgewen-
det werden. So gilt die Ausweitung ab 
dem 01.07.2026 nur, soweit die Fahrten 
grenzüberschreitend erfolgen. 

Für baugewerbliche Fahrzeuge ist fol-
gende Ausnahme wichtig: 

Alle Güterbeförderungen im Waren-
verkehr sind befreit, wenn „das Fahren 
nicht die Haupttätigkeit der Person dar-
stellt.“ Baugewerbliche Unternehmen 
befördern im Warenverkehr, es sei denn 
sie nehmen eine geschäftsmäßige oder 
entgeltliche Beförderung von Gütern 
vor. Somit sind baugewerbliche Fahr-
zeuge zwischen 2,5 und 3,5 t – auch bei 
grenzüberschreitenden Fahrten – von 
der Tachographenpflicht befreit, wenn 
das Fahren nicht die Haupttätigkeit des 
Fahrers darstellt. 

Die bereits bestehende Handwerker-
ausnahme für Fahrzeuge über 3,5 t bis 
7,5 t, die es Betrieben erlaubt, Fahrzeu-
ge, die in einem Radius von 100 km um 
den Unternehmensstandort zum Ein-
satz kommen, nicht mit digitalen Fahr-
tenschreibern auszustatten, bleibt vom 
Grundsatz her erhalten und wurde da-
hingehend klargestellt, dass die Ausnah-
me auch für „handwerklich hergestellte 
Güter“ gilt. Dies gilt seit 20.08.2020.

Problematisch ist mittelfristig die Aus-
dehnung der Anzahl der zukünftig nach-
zuweisenden Tage. Ab 31.12.2024 müs-
sen bei Kontrollen die Fahrdaten, statt 
für derzeit 28 Tage, für 56 Tage nachge-
wiesen werden. Diese Vorschrift betrifft 
Handwerker, die nachweispflichtige 
Fahrten (außerhalb der Handwerkeraus-
nahmen) durchführen. Wenn eine die-
ser Fahrten angetreten wird, müssen die 
vorangegangenen „berücksichtigungs-
freien Tage“ dokumentiert werden. Eine 
Erhöhung dieses Nachweiszeitraumes 
wird zu mehr bürokratischem Aufwand 
bzw. bei Fehlern zu wachsenden Buß-
geldandrohungen führen. 

AGV BAU  
BEGRÜSST SEINE 
NEUMITGLIEDER

Die Saarländische Bauwirtschaft 
freut sich auf die Zusammenarbeit 
mit folgenden Neumitgliedern:

• Bauschutz GmbH & Co. KG, 
Völklingen

• GP Philipp Gerstner,  
Dachdeckerei, Schwalbach

• Erik Christian Kirchen,  
Stuckateurmeister, Lebach

A K T U E L L ‡  Bau Saar
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WIRTSCHAFT

BAUKONJUNKTUR: 
TALSOHLE NOCH NICHT 

DURCHSCHRITTEN
Nach den Daten des Statistischen Bun-
desamtes zum Auftragseingang legten 
die Order im Juni im Bauhauptgewerbe 
bundesweit insgesamt um gut 9 % zu. 
In den letzten Monaten waren sie noch 
deutlich unter den Vorjahreswerten ver-
blieben.

ifo Geschäftsklimaindex erneut  
gestiegen

Die Stimmung unter den Unterneh-
menslenkern ist weiter im Aufwind. Der 
ifo Geschäftsklimaindex ist im August 
auf 92,6 Punkte gestiegen, nach 90,4 
Punkten (saisonbereinigt korrigiert) im 
Juli. Die Unternehmen beurteilten die 
aktuelle Lage im Vergleich zum Vormo-
nat merklich besser. Ihre Erwartungen 
fielen zudem leicht optimistischer aus. 
Die deutsche Wirtschaft ist auf Erho-
lungskurs. 

Im Verarbeitenden Gewerbe hat sich 
das Geschäftsklima erheblich verbes-
sert. Die Einschätzungen der Unterneh-
men zur aktuellen Lage machten einen 
Sprung nach oben. Trotzdem beurteilen 
noch viele Industriefirmen ihre wirt-
schaftliche Lage als schlecht. Der Aus-
blick auf die kommenden Monate fiel 
erneut optimistischer aus. Die Auftrags-
bücher füllen sich wieder.

Im Bauhauptgewerbe befindet sich das 
Geschäftsklima weiter im Aufwind. Die 
Baufirmen waren erneut mit ihrer aktu-

ellen Lage zufriedener. Ihre Erwartun-
gen sind jedoch weiterhin pessimistisch, 
wenn auch nicht mehr so stark wie im 
Vormonat.

Deutschland

• Umsatz im Bauhauptgewerbe stieg 
im ersten Halbjahr 2020 um gut 8%

• Order auf Vorjahresniveau

Im ersten Halbjahr 2020 können die Un-
ternehmen mit 20 und mehr Beschäf-
tigten einen Umsatzzuwachs von 8,2 % 
verbuchen. Angesichts der zu Jahres-
beginn vorhandenen hohen Auftrags-
bestände (52 Mrd. €) konnte bei guter 
Witterung die Bauproduktion zügig an-
laufen. Bei gleicher Anzahl bis zum Juni 
zur Verfügung stehender Arbeitstage, 
haben die Bauunternehmen nach den 
Daten des Statistischen Bundesamtes zu 
den Unternehmen mit 20 und mehr Be-
schäftigten, das Leistungsniveau gegen-
über dem Vorjahr ausgeweitet; (Stun-
denvolumen +5,7 %).

Dafür war maßgeblich, dass trotz der 
Corona-Pandemie der Baustellenbetrieb 
aufrechterhalten werden konnte. Hierzu 
hatten sich die Tarifvertragsparteien ge-
meinsam committet. Zur Aufrechterhal-
tung des Baustellenbetriebes haben die 
Bauunternehmen große Anstrengungen 
und zusätzliche Aufwendungen unter-
nommen, um die Gesundheit der Mitar-
beiter zu schützen und entsprechende 
Hygiene- und Abstandsanforderungen 
einzuhalten.

Diese Bemühungen schlagen sich auch 
bei der Umsatzentwicklung nieder, 
wenngleich hier im Jahresverlauf ein 
Tempoverlust erkennbar wird. Lagen 
die Zuwachsraten in den ersten drei 
Monaten des Jahres noch nominal zwi-
schen 11 % und 14 %, waren es im April 

noch +3,7 %, im Mai -0,5 %. Im Juni ist 
zunächst wieder ein Umsatzwachstum 
von gut 12 % zu verzeichnen. Jetzt be-
reits von einer Trendumkehr der letzten 
Monate zu sprechen, erscheint, ange-
sichts der verhaltenen Order der letzten 
Monate, verfrüht.

Die eingehenden Order zeigten im Ver-
lauf des ersten Halbjahres 2020 bis zum 
Mai, jeweils gegenüber dem Vorjahr, 
eine deutlich abnehmende Dynamik. 
Während im Januar alle Bausparten 
noch zu einem Wachstum der Order ins-
gesamt von nominal gut 9 % beitrugen, 
stagnierten die Order bereits im Febru-
ar. Im Zeitraum von März bis Mai gingen 
die Order um fast 6 % zurück, was auf 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auf Seiten der Auftraggeber zurückfüh-
ren ist.

Im Juni haben die Order gegenüber dem 
Vorjahr um gut 9 % zugelegt. Kumulativ, 
d.h. bis zum Juni, verzeichnet das Bau-
hauptgewerbe insgesamt einen Order-
zugang auf Vorjahresniveau von -0,2%.

Nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes ist der Auftragseingang im 
Juni durch den Zugang von Großprojek-
ten, darunter eines Straßenbau-Groß-
projektes, offensichtlich im Wege von 
ÖPP geprägt. Die Vergabe derartiger 
Aufträge ist für die Auftragslage im Stra-
ßenbau für die Masse der hier tätigen 
mittelständischen Bauunternehmen 
nicht repräsentativ. An der Ausschrei-
bung von ÖPP-Projekten beteiligen sich 
angesichts der hohen Auftragsvolumina 
und langen Laufzeiten nur wenige gro-
ße Bauunternehmen in Konsortien. Ein 
derartiger Orderzugang spiegelt wegen 
der langen Bauzeit auch nicht die Um-
satzentwicklung der nächsten Monate 
wieder. Der hohe Anstieg der Order im 

Foto: Baustelle RAHS, OBG Gruppe 
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Juni zeigt daher aus Sicht des ZDB noch 
keine Trendwende in der Entwicklung 
der eingehenden Bauaufträge auf.

Nach den Daten des Statistischen Bun-
desamtes konnten die Unternehmen 
mit 20 und mehr Beschäftigten im ers-
ten Quartal die Zahl ihrer Beschäftigten 
um gut 3 % erhöhen. Auch wenn die 
Baukonjunktur Corona-bedingt einge-
bremst ist, wird die Nachfrage nach 
Bauleistungen offensichtlich insgesamt 
als nachhaltig angesehen.

In den einzelnen Bausparten zeichnet 
sich folgende Entwicklung ab:

Wohnungsbau

Im gesamten Jahresverlauf haben die 
Investoren mehr Genehmigungen für 
Wohnungen erteilen lassen als im Vor-
jahr. Per Juni wurden für 176.442 WE 
Genehmigungen erteilt. Das waren 
11.801 mehr als im Vorjahr; (+7 %). Wie 
bereits in den Vorjahren stand die Ge-
nehmigung von Wohnungen im Mehrfa-
milienhausbau im Vordergrund (+7.457 
WE). Die Order liegen zum Ende des 
ersten Halbjahres um ca. 4 % über dem 
Niveau des Vorjahres. Den deutlichen 
Rückgängen der Order im April mit ca. 
-12 % und im Mai mit ca. -5 % steht ein 
Zuwachs von ca. +9 % im Juni gegen-
über. Auch dieser Zuwachs war, nach 
Mitteilung des Statistischen Bundes-
amtes, vornehmlich auf Großprojekte 
zurückzuführen. Inwieweit hier schon 
wieder eine nachhaltige Investitions-
nachfrage wieder Fuß gefasst hat, müs-
sen die nächsten Monate zeigen. 

Der Arbeitsmarkt bleibt fragil. Das 
könnte auf die Nachfrage zurückschla-
gen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) 
meldete im April 2020 einen Zuwachs 
der Arbeitslosenzahlen im Vorjahres-
vergleich um +415.000 Personen, im 
Mai um +577.000 Personen und im Juni 
um +637.000 Personen. Im März und 
April gingen neu 751.000 Anzeigen für 
Kurzarbeit für 10,1 Mio. Personen ein. 
Bis Ende Mai erhöhte sich die Zahl der 
Anzeigen auf über 1 Mio. für 10,7 Mio. 
Beschäftigte. Damit ist nach Mitteilung 
der BA ein Vielfaches der Zahl an Anzei-
gen während der Rezession 2008/2009 
erreicht.

Der Umsatz im Wohnungsbau erreicht 
zum Halbjahr 2020 bei den Unterneh-
men mit 20 und mehr Beschäftigten 
10,7 Mrd. €, eine Steigerung um 7,6 %.

Wirtschaftsbau

Im Wirtschaftsbau ist in den letzten Mo-

naten eine deutliche Zurückhaltung bei 
der Auftragsvergabe (Mai -22 %, Juni -8 
%) zu erkennen. Sowohl im Hochbau 
als auch im Tiefbau kommen weniger 
Aufträge als im Vorjahr in die Bücher. 
Zum Ende des ersten Halbjahres liegen 
die Order im Wirtschaftsbau insgesamt 
um mehr als 4 % gegenüber dem Vor-
jahr zurück. Dem Wirtschaftshochbau 
fehlen Nachfrageimpulse aus den ihn 
bisher tragenden Säulen des Dienst-
leistungsbereiches (besonders Handel 
und Gastronomie). Diese wurden durch 
den Lockdown ab Mitte März schwer 
in ihrer Umsatzentwicklung getroffen. 
Dies bremst erkennbar die Investiti-
onsneigung. Aber auch Bestellungen zu 
Bauten aus der im wesentlichen expor-
torientierten Industrie, wie dem Ma-
schinen- und Fahrzeugbau, bleiben aus. 
Hier stocken internationale Lieferketten 
aber auch die Nachfrage. Allerdings 
zeigen die Baugenehmigungen bei Fab-
rik- und Handelsgebäuden im Juni eine 
deutliche Belebung an. Auch für Hotels 
und Gaststätten wurden in den letzten 
beiden Monaten wieder deutlich mehr 
Genehmigungen erteilt. Dies lässt auf 
wachsende Zuversicht der Auftraggeber 
schließen, nun die Folgen der Corona-
Pandemie hinter sich gelassen zu haben.

Im Wirtschaftstiefbau gehen seit zwei 
Monaten erkennbar weniger Aufträge 
ein. So schiebt die Mineralölindustrie 
ihre Investitionsvorhaben auf. Grund 
hierfür sind über die Lock-Down-Mo-
nate deutlich verringerten Fahrleistun-
gen, die sich in sinkender Nachfrage 
nach Kraftstoffen ausgewirkt haben. Der 
Umsatz im Wirtschaftsbau erreicht zum 
Halbjahr 2020 bei den Unternehmen 
mit 20 und mehr Beschäftigten ca. 18 
Mrd. €, eine Steigerung um ca. 7 %.

Öffentlicher Bau

Die Order der öffentlichen Hand fielen 
bis zum Mai sehr verhalten aus. Kumula-
tiv beauftragten Bund, Länder und Kom-
munen bis zum Mai gut 3 % weniger als 
im Vorjahr. Dies war maßgeblich auf den 
Straßenbau zurückzuführen. Hier wa-
ren die Order bis Mai um 9% gegenüber 
dem Vorjahr zurückgegangen. Für den 
Juni wird ein Orderzugang von der öf-
fentlichen Hand über ca. 3,5 Mrd. € aus-
gewiesen, eine Steigerung um ca. 30 % 
gegenüber dem Vorjahr. Wichtig bleibt 
hier, dass in der Transformationsphase 
der Auftragsverwaltung von den Län-
dern auf den Bund bei den Bundesau-
tobahnen, die 2020 abgeschlossen sein 
soll, kein Auftragsleerlauf stattfindet.

Der Umsatz im öffentlichen Bau erreicht 
zum Halbjahr 2020 bei den Unterneh-
men mit 20 und mehr Beschäftigten 
ca. 13,8 Mrd. €, eine Steigerung um ca.  
10 %.

Saarländisches Bauhauptgewerbe 
optimistisch

Das saarländische Bauhauptgewerbe 
meldete für das erste Halbjahr 2020 
deutliche Zunahmen bei den Auftrags-
eingängen. Nach Auskunft des Statisti-
schen Amtes des Saarlandes lagen die 
Bestellungen mit 525 Mio. Euro um 22,6 
Prozent über dem Vorjahreswert.

Dabei verbuchte der Hochbau 283 Mio. 
Euro und der Tiefbau 242 Mio. Euro an 
Aufträgen. Während der Hochbau eine 
deutliche Steigerung um 49,1 Prozent 
auswies, kam der Tiefbau auf ein leich-
tes Plus von 1,5 Prozent.

Für den gewerblichen Bau erhöhten 
sich die Auftragseingänge um 70,8 
Prozent auf 208 Mio. Euro. Davon ent-
fielen 145 Mio. Euro auf den gewerbli-
chen Hochbau (+ 88,9 %) und 63 Mio. 
Euro auf den gewerblichen Tiefbau  
+ 40,0 %). Für den Wohnungsbau sum-
mierten sich die Aufträge auf 91 Mio. 
Euro, was einer Zunahme von 24,4 Pro-
zent entspricht.

Unter den Vorjahreswerten blieben da-
gegen die Bestellungen im öffentlichen 
und Straßenbau. Mit 227 Mio. Euro 
stand ein Minus von 2,9 Prozent in den 
Auftragsbüchern.

Wie das Statistische Amt weiter mit-
teilt, fielen im ersten Halbjahr 2,9 Mio. 
Arbeitsstunden im Bauhauptgewer-
be an, bei einem Plus von 3,3 Prozent. 
Der baugewerbliche Umsatz blieb aber 
noch um 3,9 Prozent unter dem Vor-
jahreswert. Hier konnte das Tiefbauge-
schäft um 4,3 Prozent auf 208 Mio. Euro 
zulegen, während der Umsatz im Hoch-
bau um 11,3 Prozent auf 198 Mio. Euro 
zurückging. 

Im Juni beschäftigten die bauhauptge-
werblichen Betriebe (mit 20 und mehr 
Beschäftigten) knapp 5 300 Personen, 
ein Plus von 1,5 Prozent im Jahresver-
gleich.

WEITERE  
BAUWIRTSCHAFTLICHE  

INFOS UNTER 

WWW.BAU-SAAR.DE 

http://www.bau-saar.de/
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BETRIEBS-
WIRTSCHAFT

CORONA UND UNTER-
NEHMENSBEWERTUNG
Der AWH-Standard (Arbeitsgemein-
schaft der Wert ermittelnden Betriebs-
berater im Handwerk) ist eine Variante 
des Ertragswertverfahrens, für kleine 
und mittelständische Handwerksunter-
nehmen: Denn bei der Bewertung von 
KMU muss der Schwerpunkt auf der In-
haberabhängigkeit, der Höhe des Unter-
nehmerlohns sowie dem anzuwenden-
den Kapitalisierungszins liegen.

Das AWH-Verfahren bestimmt auf der 
Basis der bereinigten Ergebnisse der 
Vergangenheit und unter Berücksichti-
gung der betrieblichen Erfolgsfaktoren 
den Wert des gesamten Unternehmens 
zu einem Stichtag, und zwar als Barwert 
aller zukünftig erwarteten Überschüsse. 
Dabei ist der AWH-Standard ein Bewer-
tungsverfahren für den „Normalfall“, 
unter realistischer Einschätzung der Zu-
kunftschancen bei unveränderter Fort-
führung. Betriebsgrundstücke und Ge-

bäude bleiben bei der AWH-Bewertung 
unberücksichtigt.

Als „branchenspezifisches Bewertungs-
verfahren“ ist der AWH-Standard auch 
für die steuerliche Bewertung im Rah-
men der Ermittlung der Erbschaftsteuer 
zugelassen.

Die AWH-Fachgruppe Unternehmens-
bewertung hatte Ende März empfohlen, 
aufgrund der Corona-Pandemie Unter-
nehmensbewertungen auszusetzen. 
Denn das AWH-Verfahren sollte nur "im 
Normalfall" angewendet werden, die 
Auswirkungen der Corona-Krise sind 
dagegen sowohl in volkswirtschaftlicher 
als auch in einzelbetrieblicher Hinsicht 
nur mit großer Unsicherheit prognosti-
zierbar.

Nach der Aufhebung vieler corona-be-
dingter Beschränkungen kann nun aus 
Sicht der Fachgruppe mit den Bewer-
tungstätigkeiten – unter Berücksichti-
gung der schwer zu prognostizierenden 
wirtschaftlichen Entwicklung – wieder 
begonnen werden. Dabei sollten jedoch 
die Empfehlungen der AWH-Fachgrup-
pe Unternehmensbewertung beachtet 
werden. Zudem wird von der AWH-

Sie kennen den Dreh zur Mitarbeitermotivation – 
wir zeigen Ihnen gern ein paar neue.

SIGNAL IDUNA hält eine große Auswahl an attraktiven Leistungen zur betrieblichen  
Versorgung für Sie bereit. Bieten Sie Ihren Mitarbeitern das bisschen „mehr“ – mit einer 
betrieblichen Altersversorgung, Krankenversicherung oder Unfallversicherung. Denn 
zufriedene Mitarbeiter sind Mitarbeiter, auf die Sie zu 100 % zählen können. Informieren 
Sie sich jetzt!

Bezirksdirektion Salvatore Aicolino
Ursulinenstraße 39, 66111 Saarbrücken
Telefon 0681 3798228
Mobil 0177 5240526
salvatore.aicolino@signal-iduna.net

Fachgruppe das Vier-Augen-Prinzip 
dringend empfohlen, insbesondere in 
der aktuellen Situation.

Mitgliedsbetriebe erhalten die Hand-
lungsempfehlungen für Unternehmens-
bewertungen nach dem AWH-Standard 
anlässlich der Corona-Pandemie sowie 
ergänzend ein „optionales Hilfstool“ 
um die Auswirkungen einer temporären 
Änderung auf den Ertragswert zu identi-
fizieren, auf Anfrage bei der Geschäfts-
stelle (Tel. 0681 3892534).

Für Fragen und Anregungen stehen die 
Mitglieder der AWH-Fachgruppe Un-
ternehmensbewertung zur Verfügung. 
Kontakt über Rolf Papenfuß, ZDH, Tel.: 
030/20619-323, E-Mail: papenfuss@
zdh.de.

NEUE FALLSTRICKE FÜR 
WEBSEITENBETREIBER

Nach dem „Cookie-Urteil“ des BGH vom 
28. Mai 2020 (Az I ZR 7/16) sollten Be-
treiber einer Webseite vom Ersteller 
prüfen lassen, ob sie den geltenden Da-
tenschutzanforderungen entspricht.

Der BGH hat klargestellt, dass ein mit ei-
nem Häkchen versehenes Ankreuzfeld, 
auch wenn das Häkchen entfernt wer-
den kann, nicht ausreichend ist. Auch 
muss der Nutzer vor seiner Einwilligung 
informiert werden, auf was sie sich kon-
kret bezieht. Fehlt es daran, ist die Ein-
willigung unwirksam.

Tracking-Cookies

Grundsätzlich sollte hinterfragt wer-
den, ob der Einsatz derartiger Cookies 
für den Webseitenbetreiber notwendig 
und nützlich ist. Firmenwebseiten von 
Handwerksbetrieben werden häufig nur 
als eine Art „elektronische Visitenkarte“ 
genutzt und nicht für Online-Marketing. 
Hier gilt es zu beachten: Auch wenn Tra-
cking-Cookies nicht aktiv platziert wer-
den, kommen sie oft indirekt über an-
dere eingebundene Dienste wie Google 
Analytics, Google Maps oder YouTube 
zum Einsatz. Sie sollten also prüfen bzw. 
prüfen lassen, welche Cookies auf Ihrer 
Webseite konkret verwendet werden.

Wenn Tracking-Cookies aus Sicht des 
Webseitenbetreibers unverzichtbar sind 
und beibehalten werden sollen, ist si-
cherzustellen, dass sie den gehobenen 
Anforderungen an die Einwilligungser-
klärung genügen. Die überwiegende An-
zahl der derzeit auf Webseiten verwen-
deten Cookie-Einwilligungen genügt 

mailto:salvatore.aicolino@signal-iduna.net
http://zdh.de/
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eRECHNUNGEN:  
AKTUALISIERUNG DER 
NUTZUNGSBEDINGUN-
GEN DES ZRE-PORTALS

Ab 27. November 2020 sind Auftragneh-
mer des Bundes verpflichtet, ihre Aus-
gangsrechnungen an den Bund digital 
zu stellen. Die elektronische Rechnung 
muss im Format XRechnung erstellt und 
über das ZRE-Portal des Bundes gesen-
det bzw. hochgeladen werden.

Das ITZBund, das Informationstechnik-
zentrum des Bundes hat neue Nutzungs-
bedingungen für das ZRE-Portal heraus-
gegeben:

• allgemeine Nutzungsbedingungen 
der ZRE

• technische Nutzungsbedingungen 
der ZRE sowie

• die Datenschutzhinweise

jeweils gültig ab 31.07.2020.

Die Aktualisierungen betreffen überwie-
gend Telefonnummern und redaktionel-
le Änderungen. Wichtig ist der neu ein-
gefügte Hinweis, dass Rechnungssteller 
die Anforderungen des Rechnungsemp-
fängers in Bezug auf Rechnungsanlagen 
berücksichtigen müssen. So könnten 
manche sicherheitsrelevanten öffent-
lichen Auftraggeber nur Anlagen im 
PDF/A-Format entgegennehmen.

Der Zugang zur ZRE des Bundes erfolgt 
unter https://xrechnung.bund.de/prod/
authenticate.do

Die Kontaktdaten des ITZBund lauten:
Informationstechnikzentrum Bund
Postfach 301645, 53196 Bonn
eRechnung@itzbund.de
Internet: www.itzbund.de

diesen Anforderungen allerdings nicht. 
Hier droht eine Abmahnung oder Ärger 
mit den für die Datenschutzaufsicht zu-
ständigen Behörden.

EUGH KIPPT PRIVACY-
SHIELD-ABKOMMEN 

MIT DEN USA
In der EU gilt seit Mai 2018 die Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO). Sie 
regelt die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten. Ein großer Teil der in 
deutschen Unternehmen verwendeten 
Software kommt jedoch aus den USA. 
Gleiches gilt für Cloud- sowie Social-
Media-Anbieter. Amerikanische Un-
ternehmen sind bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten nicht an die 
europäische DSGVO gebunden. Das 
merken wir spätestens, wenn amerika-
nische Versandhändler ununterbrochen 
Werbemails schicken, die sich auch 
nicht per Klick auf einen Link in der Mail 
unterbinden lassen oder daran, dass 
WhatsApp nach wie vor auf das kom-
plette Adressverzeichnis seiner Nutzer 
zugreift, egal ob die Kontakte Whats-
App-Kunden sind oder nicht und diese 
Daten wiederum an seinen Mutterkon-
zern Facebook weiterleitet. Bisher war 
es aber zulässig auf Basis des sog. „Pri-
vacy-Shield-Abkommens“ zwischen den 
USA und der EU Software von Anbietern 
aus den USA einzusetzen. Die Anbieter 
versicherten dann in ihren jeweiligen 
Datenschutzbestimmungen, dass sie eu-
ropäische Daten entsprechend der DS-
GVO behandeln und dass sie den Daten-
schutz einhalten. Zahlreiche Anbieter 
boten an, einen Auftragverarbeitungs-
vertrag mit dem Nutzer abzuschließen 
und EU-Standard-Vertragsklauseln zu 
vereinbaren. Nun kann man fragen, in 
wieweit die Unterschriften in einem sol-
chen Auftragverarbeitungsvertrags oder 
Standard-Vertragsklauseln wohl ameri-
kanische Softwarefirmen dazu gebracht 
haben werden, den Datenschutz für eu-
ropäische Daten besser zu gewährleis-
ten als für amerikanische. Für die meis-
ten Unternehmen hierzulande dürfte 

allein ausschlaggebend gewesen sein, 
dass es nur so möglich war Software-An-
bieter aus den USA für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten einzusetzen. 
Oft sind schlicht europäische oder deut-
sche Anbieter für den jeweiligen Zweck 
gar nicht bekannt – obwohl es durchaus 
welche gibt, wenn man danach sucht.

Der EuGH hat nunmehr mit seinem 
Urteil vom 16.07.2020 (C-311/18) das 
Privacy-Shield-Abkommen für ungültig 
erklärt: Die Übermittlung personen-
bezogener Daten sei nach der DSGVO 
nur zulässig, wenn ein angemessenes 
Datenschutzniveau im Drittland ge-
währleistet werde. Aufgrund der weit-
reichenden Zugriffsmöglichkeiten der 
amerikanischen Sicherheitsbehörden 
auf elektronisch gespeicherte Daten sei-
en die europäischen Anforderungen an 
den Datenschutz für in die USA übertra-
gene Nutzerdaten nicht gewährleistet. 
Auch sei der Rechtschutz für Betroffene 
unzureichend.

Folgen für die Praxis: 

Datenübermittlungen in die USA, die 
ausschließlich auf das Privacy-Shield-
Abkommen gestützt werden, müssen 
eingestellt werden. Zwar bleiben die als 
alternative Grundlage für Datentrans-
fers in Drittstaaten genutzten „Stan-
dardvertragsklauseln“ grundsätzlich 
wirksam, sie unterliegen aber der stren-
gen Aufsicht der Datenschutzbehörden 
und erfordern damit umfassende Prüf- 
und Handlungspflichten der Vertrags-
parteien. Diese Pflichten werden vom 
EuGH jedoch nicht präzisiert, was die 
Anwendung in der Praxis zusätzlich er-
schwert. Sollte die Datenübermittlung 
nicht auf Basis der Standardvertrags-
klauseln in zulässiger Weise stattfinden 
können, kann sie lediglich auf Grundlage 
des Art. 49 der DSGVO erfolgen. Danach 
bildet z. B. eine Einwilligung eine zuläs-
sige Rechtsgrundlage für die Datenüber-
mittlung in Drittstaaten.
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STEUERN

UMSATZSTEUER - BE-
SCHEINIGUNG UST 1 TG
Derzeit laufen viele Bescheinigungen 
"USt 1 TG" aus...

Die Gültigkeitsdauer der Bescheinigung 
ist auf längstens 3 Jahre befristet. Da 
die Bescheinigung im Herbst 2014 ein-
geführt wurde, laufen derzeit eine Viel-
zahl der ausgestellten Vordrucke USt 1 
TG nunmehr ab. Wir empfehlen daher, 
die Bescheinigung auf ihre Gültigkeit zu 
prüfen und gegebenenfalls eine neue 
Bescheinigung zu beantragen. 

Hinweis: Bis zur Gesetzesänderung im 
Jahr 2014 erfüllte die Freistellungsbe-
scheinigung zur Bauabzugsteuer nach § 
48 b Einkommensteuergesetz auch die-
se umsatzsteuerliche Funktion mit. Die 
Freistellungsbescheinigung dient nun-
mehr ausschließlich zur Vermeidung der 
Bauabzugsteuer: Der Auftragnehmer 
legt die Freistellungsbescheinigung sei-
nem Auftraggeber vor, damit ist dieser 
von der Pflicht zum Steuerabzug i.H.v. 
15% befreit. Auch hier ist auf die Gültig-
keit der Bescheinigung zu achten.

ENTFERNUNGS- 
PAUSCHALE

Die Entfernungspauschale für Wege 
zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte gilt arbeitstäglich für einen 
Hin- und einen Rückweg. Legt ein Ar-
beitnehmer an einem Arbeitstag nur ei-
nen dieser Wege zurück, ist für den be-
treffenden Arbeitstag nur die Hälfte der 
Entfernungspauschale als Werbungs-
kosten zu berücksichtigen, entschied 
der BFH mit Urteil vom 12. Februar 2020 
(Az.: VI R 42/17).

VORSTEUERABZUG/
RECHNUNG 

Postalische Erreichbarkeit des Rech-
nungsausstellers sowie Identität von 
Rechnungsaussteller und Leistungser-
bringer

Das Bundefinanzministerium nimmt zu 
den Voraussetzungen einer zum Vor-
steuerabzug berechtigenden Rechnung 
Stellung, konkret zur postalischen Er-
reichbarkeit des Rechnungsausstellers 
sowie der Identität von Rechnungs-
aussteller und Leistungserbringer. Der 
BFH hat in mehreren Urteilen (Az.: XI 
R 20/14, V R 25/15 sowie V R 28/16) in 

Änderung seiner Rechtsprechung ent-
schieden, dass eine zum Vorsteuerabzug 
berechtigende Rechnung nicht voraus-
setzt, dass die wirtschaftliche Tätigkeit 
des leistenden Unternehmers unter der 
Anschrift ausgeübt wird, die in der von 
ihm ausgestellten Rechnung angegeben 
ist. Vielmehr reicht jede Art von An-
schrift, einschließlich einer Briefkasten-
anschrift, aus, sofern der Unternehmer 
unter dieser Anschrift erreichbar ist.

Der BFH hat dies dahingehend präzi-
siert, dass für die Prüfung des Rech-
nungsmerkmals „vollständige Anschrift“ 
der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung 
maßgeblich ist. Die Feststellungslast für 
die postalische Erreichbarkeit zu diesem 
Zeitpunkt trifft den Leistungsempfän-
ger, der den Vorsteuerabzug begehrt. 
Außerdem hat der BFH (in seinem Ur-
teil V R 47/16) entschieden, dass für 
die Berechtigung zum Vorsteuerabzug 
eine Identität von Rechnungsaussteller 
und leistendem Unternehmer erforder-
lich ist. Dies entspricht der Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs, 
der zufolge die Angabe der Anschrift, 
des Namens und der Mehrwertsteuer-
Identifikationsnummer des Rechnungs-
ausstellers ermöglichen soll, eine Ver-
bindung zwischen einer bestimmten 
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wirtschaftlichen Transaktion und dem 
Rechnungsaussteller herzustellen. Dies 
ist Voraussetzung, damit die Steuerver-
waltungen die Entrichtung der geschul-
deten Steuer und das Bestehen des 
Vorsteuerabzugsrechts kontrollieren 
können. Die Finanzverwaltung hat ent-
sprechende Änderungen am Umsatz-
steuer-Anwendungserlass vorgenom-
men. 

MERKBLATT „UMSATZ-
STEUERSENKUNG IN 

DER BAUWIRTSCHAFT“
Der ZDB hat ein umfangreiches Merk-
blatt zur Umsatzsteuersenkung und an-
schließenden Umsatzsteuererhöhung 
in der Bauwirtschaft erstellt, das den 
Betrieben bereits per Mail zugesandt 
wurde. Mitgliedsbetriebe können dies 
auch in Druckform abfragen (Tel. 0681 
3892533, Mail: b.breyer@bau-saar.de).

KFZ-STEUER 
Die Zollbehörden überprüfen seit De-
zember 2018 automatisiert die Kfz-steu-
errechtliche Einstufung von kleinen Lkw 
und Vans. Aufgrund dieser Überprüfung 
werden die genannten Fahrzeuge ggf. 
steuerrechtlich als Pkw eingestuft und 
entsprechend höher besteuert. Die 
gesetzliche Grundlage hierfür soll nun-
mehr abgeschafft werden. 

STEUERLICHE FÖRDE-
RUNG ENERGETISCHE 
GEBÄUDESANIERUNG

Die energetische Sanierung von Wohn-
gebäuden wird nach § 35 c Einkom-
mensteuergesetz gefördert. Um die 
steuerliche Förderung gegenüber der 
Finanzbehörde geltend zu machen, be-
nötigt der Gebäudeeigentümer bzw. 
die Wohnungseigentümergemeinschaft 
eine Fachunternehmerbescheinigung, 
in der die begünstigte Maßnahme 
entsprechend dokumentiert ist. Mit-
gliedsbetriebe erhalten auf Anfrage ein 
ausfüllbares Formular einer Musterbe-
scheinigung samt Ausfüllhinweisen (Tel. 
0681 3892534, k.schilt@bau-saar.de).

Ansprechpartnerin:

RAin Martina Escher-Lehmann,  
Tel. 0681 3892539 
Mail: m.escher-lehmann@bau-saar.de 

SOZIALPOLITIK

Das Gesetz zur Umsetzung der Entsen-
derichtlinie (EU) 2018/957 ist am 30. 
Juli 2020 in Kraft getreten. Mit den Neu-
regelungen wurden die von allen bau-
gewerblichen Unternehmen zwingend 
zu beachtenden Arbeits- und Beschäf-
tigungsbedingungen auf der Grundlage 
des allgemeinverbindlich erklärten Bun-
desrahmentarifvertrags (BRTV) ausge-
weitet. 
Mit der Kontrolle der Einhaltung der 
Mindestarbeitsbedingungen ist die FKS 
beauftragt. Die Ausweitung der Arbeits-
bedingungen um die über den Mindest-
lohn hinausgehenden Entgeltbestand-
teile i. S. v. § 5 Satz 1 Nr. 1a AEntG hat 
diesbezüglich auch den Prüfauftrag der 
FKS erweitert. Hierzu fand auf Initiative 
des ZDB am 11. August 2020 ein Ge-
spräch zwischen den Tarifparteien und 
der FKS in Köln statt.

Änderungen des Arbeitnehmer- 
Entsendegesetzes

Für das Baugewerbe bedeutet die Ände-
rung des AEntG konkret, dass nunmehr 
neben der Zahlung der Bau-Mindestlöh-
ne 1 und 2 sowie der Urlaubskassenbei-
träge auch die Zahlung von Zuschlägen 
für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit 
(§ 3 BRTV) sowie Schmutz- und Gefah-
renzulagen, Erschwerniszuschläge (§ 6 
BRTV), aber auch Fahrtkostenabgeltung 
und Verpflegungszuschuss (§ 7 BRTV) 
auf der Grundlage des allgemeinver-
bindlichen BRTV kontrolliert werden. 
Insoweit ist von der FKS zu prüfen, ob 
die im aktuell geltenden Tarifvertrag 
geregelten Bedingungen für bestimmte 
Tätigkeiten erfüllt sind und die Vergü-
tungsbestandteile entsprechend doku-
mentiert und gezahlt wurden.

Grundlage der Prüfungen sind in erster 
Linie die Aufzeichnungen der Arbeitge-
ber. Aufzuzeichnen sind neben

• Beginn, Ende und Dauer der tägli-
chen Arbeitszeit

nunmehr zusätzlich auch

• die Arbeitszeit mit Beginn Ende und 
Dauer, die die Gewährung stunden-
bezogener Zuschläge (z. B. Über-
stundenzuschläge) begründet.

Soweit darüber hinaus Zuschläge zu ge-
währen sind, die von weiteren Voraus-
setzungen abhängen (z. B. Erschwernis-
zuschläge), sind
• Beginn Ende und Dauer der be-

treffenden Tätigkeiten und die an-
spruchsbegründenden Tatsachen 
für die Gewährung der Zuschläge 
aufzuzeichnen.

Die Herausforderungen in der Prüfpraxis 
der FKS werden hierbei vor allem in der 
Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen 
für die Zahlung von Erschwerniszulagen 
nach § 6 BRTV gesehen.

Fachgespräch zwischen FKS und den 
Tarifparteien

In dem Fachgespräch zwischen der FKS 
und den Tarifparteien stellt die FKS klar, 
dass die Aufzeichnungspflichten eines 
Bauunternehmers als erfüllt angese-
hen werden, wenn neben Erfassung 
der Arbeitszeit hinsichtlich der stun-
denbezogenen Zuschläge auch die zu-
schlagspflichtige Zeit mit Beginn, Ende 
und Dauer erfasst ist. Werden Zuschläge 
nach Stunden abgerechnet, ist keine mi-
nutiöse Erfassung nötig.

Zur Dokumentation der Erschwerniszu-
schläge sind neben der zeitlichen Erfas-
sung die zuschlagsbegründenden Tatsa-
chen nach dem Wortlaut des BRTV zu 
dokumentieren. Diesbezüglich kann auf 
den einschlägigen Text des jeweiligen 
Zuschlages unter Verweis auf Paragraph 
und Nummer des BRTV zurückgegrif-
fen werden (z. B. „Arbeit mit Druckluft-
Schlauchgerät“- § 6 Nr. 1.12 BRTV). Jede 
andere textliche Formulierung zwingt 
die FKS zu einer Auslegung.

Darüber hinaus hat die FKS zugesagt, 
bei Anwendungsfragen von Zuschlägen 
nach dem Wortlaut des BRTV die Tarif-
parteien zur Auslegung heranzuzuzie-
hen. Die FKS wird diesbezüglich auf die 
Tarifparteien zukommen und ggf. wei-
tere Bestimmungen für die Prüfungen 
herausgeben.

In etwa einem halben Jahr soll ein wei-
teres Gespräch zum Austausch der Er-
fahrungen aus der Prüfpraxis und ggf. 
zur weiteren Abstimmung stattfinden.

REFORM DER  
ENTSENDERICHTLINIE

Ansprechpartner:

RA Christian Ullrich,  
Tel. 0681 3892526 
Mail: c.ullrich@bau-saar.de 

mailto:b.breyer@bau-saar.de
mailto:k.schilt@bau-saar.de
mailto:m.escher-lehmann@bau-saar.de
mailto:c.ullrich@bau-saar.de


18

N AC H R I C H T E N

TARIFLICHE ARBEITSZEIT
Seit 1. Januar 2006 beträgt die durch-
schnittliche Wochenarbeitszeit 40 Stun-
den. In Betrieben, in denen keine be-
triebliche Arbeitszeitverteilung nach § 3 
Nr. 1.4 BRTV (Arbeitszeitflexibilisierung) 
vereinbart wird, gilt folgende gespalte-
ne Wochenarbeitszeit:

Winterarbeitszeit:

38 Stunden in den Monaten Januar bis 
März und Dezember (werktägliche Ar-
beitszeit: Mo - Do = 8 Stunden, Fr = 6 
Stunden)

Sommerarbeitszeit:

41 Stunden in den Monaten April bis 
November (werktägliche Arbeitszeit: 
Mo - Do = 8,5 Stunden, Fr = 7 Stunden).

WESTBALKAN- 
REGELUNG

Das Bundeskabinett hat auf seiner Sit-
zung am 26. August 2020 die so genann-
te Westbalkan-Regelung in modifizier-
ter Form verlängert. Die Regelung, die 
am 1. Januar 2021 in Kraft treten soll, 
bedarf nun noch der Zustimmung des 
Bundesrates.

Wesentlicher Unterschied zur bisheri-
gen Regelung ist, dass die Zahl der Ar-
beitnehmer, die aus den Westbalkan-
Staaten mit einem Arbeitsvisum nach 

EINREISE VON WERK-
VERTRAGSARBEITNEH-

MERN 
Die grenzüberschreitende Mobilität 
von Nachunternehmern und deren Mit-
arbeitern aus Nicht-EU-Staaten, sog. 
„Drittstaaten“, ist für viele Bauunter-
nehmen eine wichtige Voraussetzung 
für die Erbringung ihrer Bauleistung. 

Die BAUINDUSTRIE konnte bei den 
zuständigen politischen Akteuren er-
reichen, dass die Einreise von qualifi-
zierten Werkvertragsarbeitnehmern 
aus Drittstaaten, mit denen die Bun-
desrepublik Deutschland Regierungs-
abkommen über die Entsendung und 
Beschäftigung von Arbeitnehmern aus-
ländischer Unternehmen auf der Grund-
lage von Werkverträgen abgeschlossen 
hat (Bosnien-Herzegowina, Mazedoni-
en, Serbien und Türkei), erleichtert wird. 
Voraussetzung für die Erleichterung ist, 
dass die Bauunternehmen dafür sorgen, 
dass in den Betrieben und Unterkünften 
ein Gesundheitsschutz entsprechend 
der durch die Berufsgenossenschaft der 
Bauwirtschaft (BG BAU) konkretisierten 
Arbeitsschutz-Regeln nach dem SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzstandard sicherge-
stellt wird.

CORONA: GRENZÜBER-
SCHREITENDES  

MOBILES ARBEITEN 
BZW. HOMEOFFICE

Im März hatte der zuständige Sozialver-
sicherungsträger mitgeteilt, dass die vo-
rübergehende Änderung des Tätigkeits-
ortes oder der Arbeitszeitverteilung 
keine Auswirkungen auf das anwendba-
re Sozialversicherungsrecht haben.

Nunmehr hat die DVKA die Hinweise 
zum grenzüberschreitendem mobilen 
Arbeiten bzw. Homeoffice insbeson-
dere für Grenzgänger/innen sowie ge-
wöhnlich in mehreren Mitgliedstaaten 
erwerbstätigen Personen (Art. 13 VO 
(EG) Nr. 883/2004) konkretisiert bzw. 
ergänzt. 

Im Einzelnen:

• Die Regelung, dass bei vorüberge-
hender grenzüberschreitender Tä-
tigkeit aus dem Homeoffice keine 
Änderung des Sozialversicherungs-
rechts erfolgt, betrifft Tätigkeiten 
von bis zu 24 Monaten. Eine A1-
Bescheinigung ist nur dann erfor-
derlich, wenn im Wohnstaat ein 
Nachweis über die Anwendung der 
deutschen Rechtsvorschriften ge-
fordert werden sollte. Hintergrund 
hierfür sei, dass die Beschäftigung 
im Wohnmitgliedstaat vorüberge-
hend und in Übereinstimmung mit 
dem Direktionsrecht des Arbeitge-
bers erfolgt.

• Konkretisiert wurde nun auch das 
Datum, bis wann eine gewöhnliche 
Beschäftigung in mehreren Staaten 
gilt, wenn eine entsprechende Be-
scheinigung nach Art. 13 VO (EG) 
Nr. 883/2004 vorliegt. So ergeben 
sich nach Auffassung der DVKA bis 
mindestens 31. Dezember 2020 
keine Änderungen in Bezug auf das 
Sozialversicherungsrecht, wenn 
wegen der Coronavirus-Pandemie 
die Arbeitszeit anders verteilt wird. 
Dies gelte selbst dann, wenn bei-
spielsweise die Tätigkeit vorüber-
gehend ausschließlich zu Hause 
ausgeübt wird.  Ausgestellte A1-
Bescheinigungen blieben auch für 
diese Zeit gültig.

Baustromprodukte
direkt vom Hersteller

Jakob-Kabel GmbH
Hüttenstrasse 29   66839 Schmelz

Tel.: 06887 - 90320   info@jakob-kabel.de

www.                                                   .de

Kabel & Leitungen
Kabeltrommeln
Verlängerungsleitungen
Vollgummiverteiler
Stecker & Kupplungen

Deutschland einreisen dürfen, auf ein 
jährliches Kontingent von 25.000 be-
schränkt ist.

Der ZDB hatte sich massiv und letztend-
lich erfolgreich für die Verlängerung der 
bestehenden, bis zum bis 31. Dezember 
2020 befristeten Regelungen eingesetzt. 
Auf diesem Weg konnte das Baugewer-
be jedes Jahr tausende von berufser-
fahrenen Arbeitskräften gewinnen. Der 
Fortbestand der Regelung ist für die 
Branche wichtig, da so auch Arbeitskräf-
te aus Drittstaaten nach Deutschland 
weiter einreisen können, die zwar über 
keine formale Qualifikation aufgrund 
einer zwei- oder dreijährigen Berufsaus-
bildung in Deutschland verfügen, aber 
berufserfahren sind. Nach den ab März 
2020 geltenden neuen Regelungen zum 
Aufenthaltsgesetz wäre ansonsten eine 
Beschäftigung von Drittstaatsangehöri-
gen nur möglich, wenn diese einen for-
malen Berufsabschluss nach deutschem 
Muster erzielt hätten

mailto:info@jakob-kabel.de
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AKTUELLES AUS DEN 
DIN-NORMEN

Der Normenausschuss Bauwesen hat 
eine Besprechung neuer Normen und 
Norm-Entwürfe aus dem Bereich Bau-
wesen veröffentlicht, diese können auf 
der dafür eingerichteten Homepage des 
DIN unter www.entwuerfe.din.de einge-
sehen und kommentiert werden.

DIN 4109-5:2020-08
Schallschutz im Hochbau - Teil 5: Erhöh-
te Anforderungen

DIN 18065:2020-08
Gebäudetreppen - Begriffe, Messregeln, 
Hauptmaße

DIN 18532-3/A2 (Entwurf)
Abdichtung von befahrbaren Verkehrs-
flächen aus Beton - Teil 3: Abdichtung 
mit 2 Lagen Polymerbitumenbahnen; 
Änderung A2

DIN 66136-4 (Entwurf)
Bestimmung des Dispersionsgrades von 
Metallen durch Chemisorption - Teil 4: 
Statisch-gravimetrisches Verfahren

DIN EN 197-5:2020-08 (Entwurf)
Zement - Teil 5: Portlandkompositze-
ment CEM II/C-M; Deutsche und Engli-
sche Fassung prEN 197-5:2020

DIN EN 235:2020-08
Wandbekleidungen - Begriffe und Sym-
bole; Deutsche Fassung EN 235:2020

DIN EN 544:2020-08 (Entwurf)
Bitumenschindeln mit mineralhaltiger 
Einlage und/oder Kunststoffeinlage - 
Produktspezifikation und Prüfverfahren; 
Deutsche und Englische Fassung prEN 
544:2020

DIN EN 1993-1-1:2020-08 (Entwurf)
Eurocode 3: Bemessung und Konstrukti-
on von Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemei-
ne Bemessungsregeln und Regeln für 
den Hochbau; Deutsche und Englische 
Fassung prEN 1993-1-1:2020

DIN EN 12004-1:2020-08 (Entwurf) 
Mörtel und Klebstoffe für keramische 
Fliesen und Platten - Teil 1: Anforderun-
gen, Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit, Einstufung und 
Kennzeichnung; Deutsche und Englische 
Fassung prEN 12004-1:2020

DIN EN 12697-29:2020-08
Asphalt - Prüfverfahren - Teil 29: Be-
stimmung der Maße von Asphalt-Probe-
körpern; Deutsche Fassung EN 12697-
29:2020

DIN EN 13381-10:2020-08
Prüfverfahren zur Bestimmung des Bei-
trages zum Feuerwiderstand von tra-
genden Bauteilen - Teil 10: Brandschutz-
maßnahmen für Stahl-Vollstäbe unter 
Zugbeanspruchung; Deutsche Fassung 
EN 13381-10:2020

DIN EN 14437:2020-08 Entwurf)
Bestimmung des Abhebewiderstandes 
von Dachdeckungen mit Dachziegeln 
oder Dachsteinen (Dachpfannen) - Prüf-
verfahren für Dachsysteme; Deutsche 
und Englische Fassung prEN 14437:2020

DIN EN 14891:2020-08 (Entwurf)
Flüssig zu verarbeitende wasserun-
durchlässige Produkte im Verbund mit 
keramischen Fliesen und Plattenbelägen 
- Anforderungen, Prüfverfahren, Bewer-
tung und Überprüfung der Leistungsbe-
ständigkeit, Klassifizierung und Bezeich-
nung; Deutsche und Englische Fassung 
prEN 14891:2020

DIN EN 15330-4:2020-08 (Entwurf)
Sportböden - Überwiegend für den Au-
ßenbereich hergestellte Kunststoffra-
senflächen und Nadelfilze - Teil 4: Fest-
legungen für Elastikschichten, die in 
Kunststoffrasenflächen, Nadelfilzen und 
textilen Sportbelägen eingesetzt wer-
den; Deutsche und Englische Fassung 
prEN 15330-4:2020

DIN EN 17409:2020-08
Sportböden - Regeln für die Probenah-
me bei Füllungen, die in Kunstrasenflä-
chen verwendet werden; Deutsche Fas-
sung EN 17409:2020

DIN EN 17542-1:2020-08 (Entwurf)
Erdarbeiten - Geotechnische Laborver-
suche - Teil 1: Prüfung der Abbaubar-
keit; Deutsche und Englische Fassung 
prEN 17542-1:2020

DIN EN 17542-2:2020-08 (Entwurf)
Erdarbeiten - Geotechnische Laborver-
suche - Teil 2: Prüfung der Zertrümmer-
barkeit; Deutsche und Englische Fas-
sung prEN 17542-2:2020

DIN EN 17542-3:2020-08 (Entwurf)
Erdarbeiten - Geotechnische Laborver-
suche - Teil 3: Methylenblauwert VBS an 
Boden und Fels; Deutsche und Englische 
Fassung prEN 17542-3:2020

DIN EN 17543:2020-08 (Entwurf)
Erhaltung des kulturellen Erbes - Ober-
flächenausführungen des gebauten 
Erbes  - Untersuchung und Dokumen-
tation; Deutsche und Englische Fassung 
prEN 17543:2020

DIN EN ISO 6927:2020-08 (Entwurf)
Bauwesen - Dichtstoffe - Begriffe (ISO/
DIS 6927:2020); Deutsche und Englische 
Fassung prEN ISO 6927:2020

DIN EN ISO 9046:2020-08 (Entwurf)
Hochbau - Fugendichtstoffe - Bestim-
mung des Haft- und Dehnverhaltens von 
Dichtstoffen bei konstanter Temperatur 
(ISO/DIS 9046:2020); Deutsche und 
Englische Fassung prEN ISO 9046:2020
DIN EN ISO 19126:2020-08 (Entwurf)
Geoinformation - Verzeichnisse und 
Register für Featurekonzepte (ISO/DIS 
19126:2020); Englische Fassung prEN 
ISO 19126:2020
DIN EN ISO 22476-4:2020-08 (Entwurf)
Geotechnische Erkundung und Unter-
suchung - Felduntersuchungen - Teil 
4: Vorgebohrter Pressiometerversuch 
nach Ménard (ISO/DIS 22476-4:2020); 
Deutsche und Englische Fassung prEN 
ISO 22476-4:2020
DIN EN ISO 22476-14:2020-08 
Geotechnische Erkundung und Unter-
suchung - Felduntersuchungen - Teil 
14: Bohrlochrammsondierung (ISO/DIS 
22476-14:2020); Deutsche Fassung EN 
ISO 22476-14:2020

Premiumtechn ik  am Bau
Verkauf � Vermietung � Serv ice

H S B � E n s d o r f  � T r i e r  � L u x  � www.hsb-baumaschinen.de � i n f o@hsb-baumaschinen.de
Ensdorf  �  Tel .  0 68 31/95 67- 0 �  Fax - 30  �   Trier �  Tel .  0 65 02/998 93 - 0 �  Fax - 80

Turmdrehkrane
Baumaschinen 
Container
Betonschalungssysteme
Baugeräte

Mobile Brech- u. Siebanlagen
Mischtechnik
Reifenwaschanlagen

Starke Partner � Starker Service

http://www.entwuerfe.din.de/
http://www.hsb-baumaschinen.de/
mailto:o@hsb-baumaschinen.de
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BEKANNTMACHUNGEN

VERÄNDERUNGEN 
IN DER HAND-
WERKSROLLE

Die Handwerkskammer des Saarlan-
des gibt für die Monate Mai, Juni und 
Juli 020  folgende Veränderungen 
bekannt:

Eintragungen und   
Löschungen in der  
Anlage A

EINTRAGUNGEN

Jan Blechschmidt, Dachdecker
Hauptstraße 267, 66333 Völklingen
Rico Duhr, Dachdecker
Dudweilerstraße 24, 66280 Sulzbach
Jan Wächter, Maurer und Betonbauer
Gärtnerstraße 8, 66280 Sulzbach
PSG Homburg Hochbau GmbH,  
Maurer und Betonbauer
Saarbrücker Straße 36, 66424 Homburg
Stuckateur Seiler e.K.,
Am Schwalbacher Berg 38 a, 66806 Ensdorf
Menduh Ramadani,  
Maurer und Betonbauer
Pfaffenkopfstraße 39, 66115 Saarbrücken
Erik Christian Kirchen, Stuckateur
Dirminger Straße 18, 66822 Lebach
Bekim Haxhaj, Straßenbauer
Mainzer Straße 44, 66424 Homburg
Muharem Hadjaj,  
Maurer und Betonbauer
Mainzer Straße 74, 66424 Homburg
FPS-Feuer UG (haftungsbeschränkt) 
Kamine & Kachelöfen
Ofen- und Luftheizungsbauer
Saarbrücker Straße 236, 66292 Riegelsberg
Berlia Bau GmbH, Straßenbauer
Hochstraße 13 c, 66287 Quierschied
ZEM Bauunternehmung GmbH
Gutenbergstraße 2, 66663 Merzig
Frank Wender,  
Maler und Lackierer, Stuckateur
Gartenfeldstraße 5, 66693 Mettlach
Niclas Moosmann, Dachdecker
Wasserwerkstraße 41, 66740 Saarlouis
Suliman Mohamad, Stuckateur
Mittelstraße 28, 66126 Saarbrücken
Frey Baugesellschaft mbH,  
Maurer und Betonbauer, Dachdecker, 
Maler und Lackierer, Estrichleger
Homburger Straße 15, 66450 Bexbach

LÖSCHUNGEN
Romano Bamberger,  
Maler und Lackierer
Güderkircher Straße 9, 66453 Gersheim
AZ Bausanierung und Planung GmbH, 
Dachdecker, Maurer und Betonbau-
er, Zimmerer, Stuckateur, Maler und 
Lackierer, Winterbergstraße 10, 
 66119 Saarbrücken
Hubert Karst, Zimmerer
Am Gegenortschacht 26,  
66125 Saarbrücken
Sven St. Stillenmunkes, Dachdecker,  
Ottweilerstraße 21, 66606 St. Wendel
TMT GmbH, Maler und Lackierer
Hauptstraße 118, 66780 Rehlingen-
Siersburg
Ralf Weber, Dachdecker
Peppenkumer Straße 21 c,  
66440 Blieskastel
Simona Krangemann, Maler und La-
ckierer, Stuckateur
Zum Rotenberg 3, 66663 Merzig
Mladen Marinovic, Maler und Lackierer
Weiskirchener Straße 58, 66679 Los-
heim am See
Norbert DÖRR GmbH Abflußreinigung, 
Maurer und Betonbauer, Straßenbauer
Luisenthaler Straße 210, 66115 Saar-
brücken
Tanzou Kara Osman, Maurer und Be-
tonbauer, Dachdecker, Stuckateur
Lessingstraße 8, 66424 Homburg
Haupenthal GmbH & Co. KG, Maurer 
und Betonbauer, Straßenbauer
Industriegebiet Süd, 66679 Losheim
FSR Bau GmbH, Maurer und Betonbauer
Eifelweg 7, 66557 Illingen
Stefan Drumm, Dachdecker
Hauptstraße 1, 66128 Saarbrücken
Rrahim Berila, Straßenbauer
Hochstraße 15, 66287 Quierschied

Eintragungen und  
Löschungen  Fliesen-,  
Platten- und Mosaikleger

EINTRAGUNGEN

Christian Lauer und Dennis Vogt GdbR
Am Pauschenbaum 7, 66557 Illingen
Montagearbeiten Peter Link e.K.
Am Alten Friedhof 1, 66606 St. Wendel
Badspezialist Persch GmbH
Harschberger Hof 3, 66606 St. Wendel
Janina Watolski
Mainzer Straße 8, 66111 Saarbrücken

Bauunternehmung Özgen GmbH,
Am Hirschelheck 8, 66352 Großrosseln

LÖSCHUNGEN
Rocco Stabile
Gartenstraße 18, 66359 Bous
Pascal Müller Service UG (haftungsbe-
schränkt)
Hauptstraße 260 A, 66773 Schwalbach
Tiberiu Laszio
Gasstraße 17, 66578 Schiffweiler
Andrei-Ilie Huianu
Gasstraße 17, 66578 Schiffweiler
Thomas Groß
Am Steinhübel 5, 66265 Heusweiler
Fliesen Vogt GmbH
Zeppelinstraße 13, 66557 Illingen
Dimitar Nikolov Dapchev
Lauerstraße 19, 66578 Schiffweiler
Benito Diliberto GmbH Bodenbau
Am Gähn 10, 66809 Nalbach
Andras Balazs
Gebweilerstraße 2, 66113 Saarbrücken
Sinan Arslan
Dillinger Straße 29, 66763 Dillingen
Michael Schillinger
Hauptstraße 181, 66809 Nalbach
Montagearbeiten Peter Link GmbH 
& Co. KG
Am Alten Friedhof 1, 66606 St. Wendel
Andrzej Holowczak
Ludweilerstraße 146, 66333 Völklingen
Krzysztof Golkowski
Im Falkenbösch 18, 66606 St. Wendel
Gianluca Maurer und Kevin Schäfer 
GdbR,  
Schillerstraße 9a, 66265 Heusweiler
Dariusz Cerwinski
Eschberger Weg 82, 66121 Saarbrücken
Jens Brennecke
Saarbrücker Straße 27, 66333 Völklingen
Rainer Stängler
Zum Milmert 5, 66640 Namborn
Dieter Geber
Ludweilerstraße 85, 66787 Wadgassen
Vasil Dimitrov
Püttlinger Straße 23, 66115 Saarbrücken
Peter Harald Bausch
Kelwerbach 15, 66839 Schmelz
A.A.S. – All About Service GmbH
Dirminger Straße 29a, 66571 Eppelborn
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1. Streit um Überstunden;  
Darlegungs- und Beweislast
LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil 
vom 05.11.2019, Az.: 5 Sa 73/19

Besonders nach der Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen gibt es öfter Streit 
zwischen den ehemaligen Arbeitsver-
tragsparteien ob und/oder in welcher 
Höhe dem ehemaligen Arbeitnehmer 
noch auszuzahlende Überstunden zu-
stehen. Dabei ist zunächst oft streitig, 
ob Überstunden überhaupt angefallen 
sind und ob diese Überstunden über-
haupt von der zuständigen Führungs-
kraft angeordnet wurden. In vielen 
Fällen legen die Mitarbeiter sodann Ei-
genaufzeichnungen über die Arbeitszeit 
vor, die nicht mit den Aufzeichnungen 
des Arbeitgebers übereinstimmen. Al-
lerdings gibt es auch Fälle, in denen es 
Streit über die Abgeltung eines vom Ar-
beitgeber ausgewiesenen Arbeitszeit-
kontos gibt. 

Mit einem solchen Streit hatte sich nun 
das LAG Mecklenburg-Vorpommern zu 
beschäftigen.

Das LAG hatte in dem Verfahren ent-
schieden, dass, wenn ein Arbeitgeber 
für den einzelnen Arbeitnehmer ein 
Arbeitszeitkonto führt und der Arbeit-
geber vorbehaltlos eine bestimmte An-
zahl von Guthabenstunden ausweist, 
er damit den Saldo des Arbeitszeitkon-
tos streitlos stellt. Will der Arbeitgeber 
im Nachhinein den sich aus dem Ar-
beitszeitkonto zu Gunsten des Arbeit-
nehmers ergebenden Saldo erheblich 
bestreiten, obliegt es dem Arbeitge-
ber im Einzelnen darzulegen, aufgrund 
welcher Umstände das ausgewiesene 
Arbeitszeitguthaben unzutreffend sei 
oder warum es von Seiten des Arbeitge-
bers reduziert wurde.

Das LAG hat noch einmal klargestellt, 
dass diese Grundsätze nicht gelten, 
wenn sich der Arbeitnehmer zur Be-
gründung seines Anspruchs auf Auszah-
lung des Arbeitszeitkontos auf selbstge-
fertigte Arbeitsaufzeichnungen beruft, 
die der Arbeitgeber bestreitet. In die-
sem Fall ist es an dem Arbeitnehmer, 
das behauptete Arbeitszeitguthaben 
darzulegen. 

2.  Kündigung in der Probezeit
LAG Köln, Urteil vom 15.05.2020, Az.: 4 
Sa 693/19

Das LAG Köln hatte einen Fall zu ent-
scheiden, in dem die betroffene Arbeit-
nehmerin in der Probezeit gekündigt 
wurde; die Arbeitnehmerin macht nun 
geltend, dass es sich dabei um Diskri-
minierung gehandelt habe. Die Arbeit-
nehmerin war bei einem Kleinbetrieb 
mit weniger als zehn Arbeitnehmern 
beschäftigt. Die Arbeitsvertragsparteien 
vereinbarten eine Probezeit von sechs 
Monaten. Nach circa zwei Monaten der 
Beschäftigung war die Arbeitnehmerin 
für circa eine Woche krank geschrieben. 
Während der Arbeitsunfähigkeit kündig-
te der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis 
in der Probezeit. Die Arbeitnehmerin 
macht nun geltend, dass die Probezeit-
kündigung unwirksam sei. Aufgrund der 
Tatsache, dass sie arbeitsunfähig gewe-
sen sei, wäre die Kündigung Diskriminie-
rung. Des Weiteren würde ein Verstoß 
gegen das sog. Maßregelungsverbot 
vorliegen.

Der Arbeitgeber hat eingewandt, dass 
die Arbeitnehmerin fachlich ungeeig-
net gewesen sei, viele Fehler produziert 
habe und dies zu Mehrarbeit bei ande-
ren Mitarbeitern geführt habe. Dies sei 
einzig und allein der Hintergrund der 
Probezeitkündigung gewesen. 

Nach dem Urteil des LAG Köln war die 
Kündigung nicht zu beanstanden; sie 
erfolgte vollumfänglich zu Recht. So 
konnte das Gericht in der Kündigung 
keinen Verstoß gegen das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz und mithin 
eine Diskriminierung feststellen. Die Ar-
beitnehmerin konnte nicht vortragen, 
weshalb und worin in der Kündigung 
eine Diskriminierung gesehen werden 
könnte. Auch lag hier kein Verstoß ge-
gen das Maßregelungsverbot vor. Die 
Arbeitnehmerin konnte nicht nachwei-
sen und ebenfalls nicht substantiiert 
vortragen, dass allein die Arbeitsunfä-
higkeit den Arbeitgeber zur Kündigung 
bewogen hat. Nach all dem war die Pro-
bezeitkündigung nicht zu beanstanden 
und wirksam.

3.  Chaos kein Kündigungsgrund
LAG Köln, Urteil vom 30.01.2020, Az.: 6 
Sa 467/19

Im vom LAG Köln zu entscheidenden 
Fall war ein Arbeitnehmer bei einem 
gemeinnützigen Verein als „Leiter des 
Sozialbereichs“ eingestellt. Der Arbeit-
nehmer verfügte über keine kaufmänni-
schen Kenntnisse. Seine Hauptaufgabe 

ARBEITSRECHT

AKTUELLE 
RECHTSPRECHUNG

bestand in der Sozialberatung; ein im 
Wesentlichen völlig untergeordneter 
Teil seiner Tätigkeit war die laufende 
Buchführung und die Überwachung der 
Einnahmen und Ausgaben. Der Arbeit-
nehmer hatte keinerlei Kenntnisse von 
ordnungsgemäßer Buchführung. Die 
Buchhaltung führte er in Excel-Tabellen 
und auf Zetteln; der Bargeldbestand 
wurde in einem Sparschwein und drei 
Geldkassetten verwaltet.

Wegen des Chaos und der „Zettelwirt-
schaft“ in der Buchhaltung wurde der 
Kläger abgemahnt. Er wurde angewie-
sen, die Buchhaltung ordnungsgemäß 
zu führen. Wenige Monate später wurde 
die Buchhaltung vom Steuerberater des 
Arbeitgebers geprüft. Es wurden erneut 
viele Fehler des Arbeitnehmers festge-
stellt. Aufgrund dieser Fehler kündigte 
der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis.

Zu Unrecht, wie das LAG Köln urteilte.
Das LAG hat in seiner Urteilsbegrün-
dung festgestellt, dass, wenn das Füh-
ren einer Kasse nur zu einem sehr gerin-
gen Teil der Arbeitszeit zu den Aufgaben 
eines nicht kaufmännisch ausgebildeten 
Arbeitnehmers gehört, eine chaotische 
Kassenführung, ohne Hinzutreten wei-
terer Tatsachen, als Kündigungsgrund 
nicht ausreichend sei. Insbesondere, 
so das LAG weiter, wenn der Arbeitge-
ber erst nach sieben Jahren erstmals 
die Kasse eingehend prüft und bei der 
Feststellung von Leistungsmängeln des 
Arbeitnehmers bei der Kassenführung 
nicht zunächst den Weg der Mitarbeit-
erfortbildung beschreitet. In einem sol-
chen Fall seien sowohl die Abmahnung 
als auch die Kündigung unverhältnismä-
ßig.

4.  Entgeltfortzahlung auch bei  
Verletzung durch Gerangel
LAG Köln, Urteil vom 30.01.2020, Az.: 6 
Sa 647/19

Wenn ein Arbeitnehmer erkrankt, ist 
nach den gesetzlichen Regelungen nur 
dann Entgeltfortzahlung im Krankheits-
fall zu leisten, wenn den Arbeitnehmer 
an der Arbeitsunfähigkeit kein Ver-
schulden trifft. Fraglich ist ein solches 
„Verschulden“, wenn der betroffene Ar-
beitnehmer durch ein, wie auch immer 
geartetes Gerangel verletzt wurde. Mit 
einem solchen Fall hatte sich nun das 
LAG Köln zu beschäftigen.

Ein 24-jähriger Arbeitnehmer zog sich 
bei einem Vorfall eine Knieverletzung 
zu, die zu Arbeitsunfähigkeit führte. Of-
fensichtlich aus purem Übermut hatte 
der verletzte Arbeitnehmer vor Dienst-
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beginn einen Kollegen, ohne dass es 
eine Auseinandersetzung gab, von hin-
ten umklammert. Als der Kollege sich 
aus der Klammerung lösen wollte und 
sich umdrehte, fielen beide Arbeitneh-
mer hin. Der 24-jährige Arbeitnehmer 
zog sich dabei die Verletzung zu. Auf-
grund der vorgenannten Umstände 
verweigerte der Arbeitgeber die Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall. Der 
Arbeitnehmer habe durch sein Verhal-
ten die Verletzung selbst verschuldet. 

Die erste Instanz gab dem Arbeitge-
ber Recht und vertrat die Auffassung, 
dass der Kläger die Verletzung selbst 
verschuldet und er sich insbesondere 
leichtfertig einem Verletzungsrisiko aus-
gesetzt habe. Dieser Auffassung folgte 
die Berufungsinstanz nicht.  Nach Auf-
fassung des LAG Köln ist hier von einem 
solchen Verschulden nicht auszugehen. 
Für das Verschulden sei es Vorausset-
zung, dass ein grober Verstoß gegen 
das von einem verständigen Menschen 
im eigenen Interesse billigenderweise 
zu erwartendes Verhalten vorliege. Die 
Arbeitsunfähigkeit darf demnach nicht 
auf ein unverständiges, ungewöhnlich 
leichtfertiges oder mutwilliges oder 
gegen die gute Sitte verstoßendes Ver-
halten des Arbeitnehmers zurückzu-
führen sein. Ein Ausschluss der Entgelt-
fortzahlung, so das LAG weiter, kommt 
nach alledem nur bei vorsätzlicher oder 
besonders leichtfertigem Verhalten 
in Betracht, wenn also der Arbeitneh-
mer entweder die Herbeiführung der 
Arbeitsunfähigkeit bewusst anstrebt 
oder er zumindest sein eigenes Inte-
gritätsinteresse mit einem Grad von 
Gleichgültigkeit missachtet, der in ganz 
besonderem Maße von der üblichen 
Risikofreude eines gesunden Arbeitneh-
mers abweicht.

Im vorliegenden Fall hat das LAG nach 
der Beweisaufnahme klar festgestellt, 
dass es sich im vorliegenden Fall nur um 
ein freundschaftliches Gerangel zweier 
junger Männer am Arbeitsplatz gehan-

delt habe; ohne Böswilligkeit 
oder Absicht. Aus diesem Grun-
de sei hier nicht von einem Ver-
schulden im Sinne des § 3 Abs. 1 
Entgeltfortzahlungsgesetz auszu-
gehen.

5.  Abmahnung wegen privater  
Handynutzung
LAG Köln, Urteil vom 19.12.2019, 
7 Sa 444/19

Die Nutzung von privaten Smart-
phones während der Arbeitszeit 

führt immer wieder zu Konflikten im 
Arbeitsverhältnis. Mit einem solchen 
Fall hatte sich nun das LAG Köln zu be-
schäftigen. Beim beklagten Unterneh-
men war durch eine Dienstanweisung 
die private Mobiltelefonnutzung wäh-
rend der dienstlichen Einsatzzeiten un-
tersagt. Die betroffene Arbeitnehmerin 
war als Sicherheits- und Kontrollkraft 
im Bereich eines Flughafens beschäf-
tigt. Nachdem sie während der Arbeits-
zeit schon durch private Handynutzung 
aufgefallen und entsprechend ermahnt 
wurde, kam es erneut zu einem Verstoß 
gegen die Dienstanweisung, die betrof-
fene Arbeitnehmerin ist erneut durch 
private Mobiltelefonnutzung aufgefal-
len.

Der Arbeitgeber erteilte der Arbeitneh-
merin eine entsprechende Abmahnung. 
Diese erhob sodann Klage auf Entfer-
nung der Abmahnung aus der Personal-
akte und argumentierte, dass es bei ih-
rer Überwachungs- und Kontrolltätigkeit 
zu Phasen von Langeweile gekommen 
sei und man ihr nicht zumuten könne, 
nichts zu tun und „in die Sterne zu gu-
cken.“ Deshalb sei es zulässig, dass sie in 
solchen Phasen das Smartphone nutze.

Dieser Auffassung ist das LAG Köln nicht 
gefolgt. Zunächst hatte das LAG klar aus-
geführt, dass gegen das Verbot, wäh-
rend der dienstlichen Einsatzzeit private 
Mobiltelefone zu nutzen, keine rechtli-
chen Bedenken bestehen. Die Nutzung 
eines privaten Smartphones stelle eine 
erhebliche Quelle für Ablenkung dar. 
Auch das Führen von Telefonaten, das 
Surfen im Internet und das Lesen und 
Schreiben von Textnachrichten lenke in 
erheblichem Maße ab. Des Weiteren 
sei es gerade Aufgabe von Sicherheits-
kräften am Flughafen, auch in Zeiten 
scheinbarer Ruhe ständig aufmerksam 
zu sein und den Überwachungstätigkei-
ten nachzugehen.  Des Weiteren kann 
die private Smartphonenutzung schlicht 
und ergreifend Arbeitszeitbetrug dar-
stellen. Nach Auffassung des LAG Köln 

war die Abmahnung daher vollumfäng-
lich gerechtfertigt.

6.  Diskriminierung wegen Äußerung 
zur Schwangerschaft
LAG Köln, Urteil vom 17.01.2020, Az.: 4 
Sa 892/17
Im zu entscheidenden Fall war eine 
Rechtsanwaltsfachangestellte bei einer 
Rechtsanwaltskanzlei beschäftigt. We-
nige Wochen nach Beginn des Arbeits-
verhältnisses erlitt die Rechtsanwaltsfa-
changestellte eine Fehlgeburt im frühen 
Schwangerschaftsstadium und war da-
nach einige Tage arbeitsunfähig. Sie er-
krankte nach erfolgter Arbeitsaufnahme 
erneut für zwei Wochen.  Nach Erhalt 
der erneuten Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung kündigte der Arbeitgeber 
das Arbeitsverhältnis fristgemäß inner-
halb der Probezeit.
Nach Zugang der Kündigung tauschten 
sich die Arbeitsvertragsparteien sodann 
über SMS aus. Der beklagte Arbeitgeber 
führte dabei unter anderem aus, dass, 
wenn er beim Einstellungsgespräch 
gewusst hätte, dass es die Lebenspla-
nung der Arbeitnehmerin sei, kurzfristig 
schwanger zu werden, sie dies hätte of-
fenbaren müssen und sie dann auch für 
die zu besetzende Stelle nicht in Frage 
gekommen wäre. Des Weiteren warf 
der Arbeitgeber der Arbeitnehmerin die 
Erkrankung vor und insbesondere auch 
Unehrlichkeit in Bezug auf die nicht an-
gezeigte Schwangerschaft. Die gekün-
digte Arbeitnehmerin erhob sodann 
Kündigungsschutzklage und klagte auf 
Entschädigung wegen Benachteiligung 
wegen des Geschlechts. Zu Recht, wie 
das LAG Köln urteilte. Das LAG hat aus-
geführt, dass die Äußerung des Arbeit-
gebers, dass sie bei Schwangerschaft für 
die zu besetzende Stelle nicht in Frage 
komme, belege, dass die kurz zuvor 
ausgesprochenen Kündigung wegen be-
fürchteter Beeinträchtigung des Arbeits-
verhältnisses in Folge einer zukünftigen 
Schwangerschaft ausgesprochen wurde. 
Damit ist das Geschlecht der gekündig-
ten Arbeitnehmerin in diskriminieren-
der Weise Teil des Motivbündels bzw. 
des Kündigungsentschlusses.
Mithin war die Kündigung unwirksam; 
ebenfalls stand der Klägerin ein Entschä-
digungsbetrag in Höhe von 4.425,00 
EUR zu.
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RA Christian Ullrich,  
Tel. 0681 3892526 
Mail: c.ullrich@bau-saar.de 
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Entscheiden
ist einfach.

VERTRAGSWESEN
AKTUELLE 

RECHTSPRECHUNG
1.  Bauablaufstörungen: Anforderun-
gen an Ansprüche auf Schadensersatz 
OLG München, Urteil vom 26.09.2017, 
Az.: 28 O 2834/09

In der vorliegenden Entscheidung hat 
das Oberlandesgericht München über 
die Anforderungen an den Schadenser-
satz wegen Bauverzögerungen entschie-
den. Konkreter Anlass für die Entschei-
dung des OLG waren wechselseitige 
Ansprüche im Zusammenhang mit ei-
nem Bauvorhaben. Mit der Klage ver-
folgte das beauftragte Bauunternehmen 
als Klägerin in erster Linie Schadenser-
satzansprüche, die aus ihrer Sicht aus 
einer gestellten Schlussrechnung noch 
offen waren. Der beklagte Auftragge-
ber verfolgte vor allem Ansprüche auf 
Rückzahlungen aufgrund einer, aus sei-
ner Sicht, bestehenden Überzahlung. 
Grundlage des zwischen den Parteien 
geschlossenen Bauvertrages war eine 
durchgeführte öffentliche Ausschrei-
bung, bei der die Klägerin den Zuschlag 
erhalten hatte. Bestandteil des Bau-
vertrags waren die Bestimmungen der 
VOB/B. Die Werkleistung wurde förm-
lich abgenommen. Streitig zwischen den 
Parteien war danach die Schlussrech-
nung im Hinblick auf Positionen wegen 
geänderter Bauzeit und Behinderung 
während der Durchführung des Bauvor-
habens. Diese Positionen hatte die Be-
klagte nicht anerkannt und gestrichen. 
Die Klägerin hatte vorgetragen, dass 
Grundlage für die streitige Position in 
der Schlussrechnung Bauablaufstörun-
gen in ganz außergewöhnlichem Um-
gang mit erheblichen Auswirkungen auf 
Bauzeit und Kosten seien. Insbesondere 
seien Pläne mit erheblicher Verspä-
tung geliefert worden und die Beklagte 
sei ihrer Pflicht zur ordnungsgemäßen 
Prüfung des Baugrunds bereits vor der 
Ausschreibung nicht ordnungsgemäß 
nachgekommen, weshalb zusätzliche 
Arbeiten im Bodenbereich notwendig 
wurden. Nach Vortag der Klägerin hätte 
jede der mehrfach vorgebrachten und 
angezeigten Bauablaufstörungen Aus-
wirkungen auf die Gesamtbauzeit und 
damit konkrete Mehrkosten zur Folge 
gehabt. 

Das OLG hat dazu festgestellt, dass der 
Auftragnehmer mit einem geltend ge-

machten Anspruch auf Schadensersatz 
wegen Bauablaufstörungen schlüssig 
darzulegen hat, dass er durch Pflichtver-
letzungen des Auftraggebers behindert 
worden ist. In diesem Zusammenhang 
reicht es nicht aus, eine oder mehrere 
Pflichtverletzungen lediglich vorzutra-
gen. Der Auftragnehmer muss viel mehr 
substantiiert zu den dadurch entstande-
nen Behinderungen seiner Leistungen 
vortragen. Dazu ist eine konkrete bauab-
laufbezogene Darstellung der jeweiligen 
Behinderung unumgänglich. Bei stö-
renden Ereignissen, wie beispielsweise 
verspäteten Planlieferungen, genügt 
es nicht, die Abweichungen zwischen 
Soll- und Istplanlieferung darzulegen so-
wie die dazwischenliegende Zeitspanne 
als konkrete bauablaufbezogene Stö-
rungsdauer anzugeben. Vielmehr ist es 
erforderlich, auch die konkret auf die 

Baustelle bezogenen Auswirkungen der 
Verspätung darzustellen. 

Damit konkretisiert das OLG München 
die Anforderungen an den Schadens-
ersatz wegen Bauverzögerungen. Der 
Bauunternehmer muss daher die Be-
hinderungen seiner Arbeit zur Geltend-
machung entsprechender Ansprüche 
schlüssig darlegen.

2.  Einwilligung nötig bei Cookies auf 
Website 
BGH, Urteil vom 28.05.2020, Az.: I ZR 
7/16-Cookie Einwilligung II

Im Hinblick auf die Frage nach dem rich-
tigen Umgang mit Cookies hat der BGH 
nunmehr ein Urteil gefällt, welches die 
bisherige Rechtslage in Deutschland än-
dert und von allen Websitebetreibern 
zu beachten ist. Hierin hat er über die 

http://sparkasse.de/
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Frage entschieden, welche Anforde-
rung an die Speicherung von Cookies 
auf dem Endgerät des Nutzers zu stel-
len sind. Bereits im Jahr 2019 hatte der 
EuGH entschieden, dass das Setzen von 
Cookies stets die vorherige ausdrückli-
che Einwilligung des Websitebesuchers 
erfordert. Trotzdem gab es bisher in 
Deutschland eine Art Sonderweg in der 
Cookie-Frage. So galt für das Setzen von 
Werbecookies zunächst ein sog. Logout-
Modell: der Nutzer musste informiert 
werden und aktiv widersprechen, wenn 
er nicht wollte, dass seine Daten für 
Werbezwecke verwendet werden. Die-
ser Sonderweg ist durch das aktuelle 
Urteil des BGH nun beendet worden. 
Nachdem Urteil des BGH ist das Setzen 
von Cookies ohne Einwilligung nun auch 
in Deutschland lediglich sog. techn. not-
wendigen Cookies vorbehalten, etwa für 
die Funktionalität eines elektronischen 
Warenkorbs oder der Speicherung der 
Sprachauswahl. Bei allen übrigen Coo-
kies darf die Zustimmung des Nutzers 
nicht (mehr) voreingestellt sein. Folgen 
des Urteils:

• Der Nutzer muss seine Einwilligung 
erteilen und zwar aktiv (kein voran-
gekreuztes Kästchen) und freiwil-
lig (die Nutzung der Website darf 
nicht unterbunden werden, wenn 
er die Nutzung verweigert). Für 
alle nicht-notwendigen – vor allem 
für Tracking Cookies, aber auch für 
alle anderen Tools und Plug-Ins, die 
techn. nicht notwendig sind – muss 
eine echte Einwilligung der Nutzer 
auf der Website eingeholt werden.

• Ein „durch Weitersurfen akzeptie-
ren Sie alle Cookies“-Banner oder 
ein Cookie-Banner mit schon voran-
gekreuzter Checkbox reicht für die 
Einwilligung nicht aus.

• Das Cookie- bzw. Einwilligungs-Ban-
ner muss die Cookies auch wirklich 
blockieren, bis der Nutzer eingewil-
ligt hat. 

Dieses Urteil betrifft alle Website-Be-
treiber, die auf ihrer Website Cookies 
verwenden. Dementsprechend sollten 
die Websites schnellstmöglich dahinge-
hend geprüft werden, ob sie den neuen 
Anforderungen an die Einverständniser-
klärung genügen. Sollte dies nicht der 
Fall sein, so sollte eine entsprechende 
Änderung vorgenommen werden.

3.  Mitteilung des Auftraggebers zum 
Baubeginn stellt keine Anordnung im 
Sinne des § 650b BGB dar
Landgericht Berlin, Beschluss vom 
20.04.2020, Az.: 19 O 34/20

Als eines der ersten Gerichte hat das 
Landgericht Berlin im Wege eines einst-
weiligen Verfügungsverfahren nach § 
650d BGB über die Forderung einer 
80-prozentigen Abschlagszahlung ent-
schieden. Hintergrund des Rechtstreits 
war, dass der Auftragnehmer eine Mit-
teilung des Auftraggebers über den 
(neuen) Baubeginn als Beschleuni-
gungsanordnung im Sinne des § 650b 
BGB aufgefasst hatte und diesbezüglich 
Nachtragsforderungen wegen Mehrkos-
ten für Bauzeitverschiebung und Mehr-
kosten wegen Preissteigerungen stellte. 
Daraufhin verlangte der Auftraggeber 
im Wege der einstweiligen Verfügung 
die Feststellung, dass er keine Anord-
nung getroffen hat und daher auch kei-
ne Mehrkosten schuldet. 

Grundlage dieses Rechtstreits war ein 
auf Basis der VOB/B geschlossener Ge-
neralunternehmerpauschalvertrag im 
Rahmen dessen die Auftragnehmerin 
als Generalunternehmerin mit dem 
Neubau einer Wohnanlage mit Verbrau-
chermarkt, Gewerbeeinheiten, Tiefgara-
ge und Außenanlage beauftragt wurde. 
Bei Vertragsschluss war das Grundstück 
mit einem Bestandsgebäude bebaut. 
Dieses war zum Betrieb eines Verbrau-
chermarktes vermietet. Als Teil des Bau-
vorhabens sollte das Bestandsgebäude 
durch einen Neubau ersetzt werden. In 
§ 7 des GU-Vertrages heißt es: „7.1 Aus-
führungsfristen 

Die Parteien vereinbaren folgenden 
Vertragstermin unter Berücksichtigung 
der folgenden Ausführungsfrist für den 
Verbrauchermarkt: 24 Monate zwischen 
Schließung des Marktes bis zur Eröff-
nung des Marktes (…).

Baubeginn: 03.09.2018; Voraussetzung 
der vorgenannten Termine ist die arbeit-
geberseitige Kündigung des Verbrau-
chermarktes zum 31.05.2018.“ 

Die Baugenehmigung wurde am 
27.09.2018 erteilt. Die Auftraggeberin 
kündigte jedoch den Mietvertrag mit 
Betreiber des Verbrauchermarktes nicht 
zum 31.05.2018, sondern vereinbarte 
mit ihm eine Auflösung des Mietver-
hältnisses erst zum 28.02.2019. Per 
Mail teilte sie der Auftragnehmerin am 
05.09.2018 mit, dass die Bauarbeiten 
am 01.03.2019 begonnen werden. Im 
Nachgang hierzu übermittelte die Auf-
tragnehmerin der Auftraggeberin ein 
Nachtragsangebot über Mehrkosten 
für Bauzeitverschiebung sowie Mehr-
kosten für Preissteigerung. Auch nach 
Baubeginn führten die Parteien er-

gebnislos Verhandlungen über dieses 
Nachtragsangebot. Ein Jahr nach Bau-
beginn legte die Auftragnehmerin eine 
Abschlagsrechnung vor, in der sie die 
von ihr im Nachtragsangebot geltend 
gemachte zusätzliche Vergütung wegen 
Bauzeitverschiebung zu 80 % ansetzte. 
Hierin unterschied sie zwischen Mehr-
kosten für Bauzeitverschiebung und 
Mehrkosten wegen Preissteigerung. 
Nachdem die Auftraggeberin hierauf 
nicht reagierte, setzte die Auftragneh-
merin ihr unter Kündigungsandrohung 
eine Frist zur Zahlung und zur Stellung 
einer Sicherheit. Hiergegen wehrt sich 
nunmehr die Auftraggeberin im Wege 
eines einstweiligen Verfügungsverfah-
rens. 

Mit Erfolg! Das Landgericht ist der Auf-
fassung, dass die Auftragnehmerin nicht 
berechtigt war, die streitigen Positionen 
abzurechnen. Hiernach könne der Un-
ternehmer bei der Berechnung von ver-
einbarten oder geschuldeten Abschlags-
zahlungen 80 % einer in einem Angebot 
nach § 650b Abs. 1 Satz 2 BGB genann-
ten Mehrvergütung ansetzten, wenn 
sich die Parteien nicht über die Höhe 
geeinigt haben oder keine anderslau-
tende gerichtliche Entscheidung ergeht. 
Grundlage dieser Abrechnung sei damit 
ein Angebot gemäß § 650b BGB. Dieses 
setzt voraus, dass der Besteller eine Än-
derung des vereinbarten Werkerfolges 
oder eine Änderung, die zur Erreichung 
des Werkerfolgs notwendig ist, begehrt 
hat. An einer solchen Anordnung fehle 
es hier. Die Auftragnehmerin stütze die 
streitigen Mehrvergütungsforderungen 
vielmehr darauf, dass mit den Bauarbei-
ten nicht am 03.09.2018, sondern erst 
im April 2019 begonnen wurde. Hierin 
sieht das Landgericht jedoch keine Leis-
tungsänderung im Sinne von § 650b 
BGB. Voraussetzung für die Einhaltung 
der vereinbarten Ausführungstermine 
sei die rechtzeitige Kündigung des Miet-
verhältnisses mit dem Betreiber des 
Verbrauchermarktes zum 31.05.2018 
gewesen, welche nicht erfolgte. Dem-
gemäß gelten auch die Ausführungs-
termine nicht. Zwar wurden diese als 
Vertragstermine bezeichnet, eine Ausle-
gung der maßgeblichen Regelungen des 
Vertrags ergebe jedoch, dass die Ter-
mine nur verbindlich sein sollen, wenn 
das Mietverhältnis zum 31.05.2018 
gekündigt werde. Mangels abweichen-
der Ausführungstermine für den Fall, 
dass das Mietverhältnis erst später ge-
kündigt wird, hatten die Parteien nicht 
vereinbart. Daher ist das Landgericht 
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der Auffassung, dass im vorliegenden 
Fall keine verbindlichen Termine gal-
ten. Somit konnte in der Mitteilung im 
März 2019 mit den Arbeiten zu begin-
nen auch keine Änderung von Terminen 
gesehen werden, sondern vielmehr eine 
erstmalige Mitteilung des Termins zum 
Beginn der Bauarbeiten.

4. Informationspflicht gegenüber nicht 
berücksichtigten Bietern bei offenen 
Verfahren
Vergabekammer Südbayern, Beschluss 
vom 31.01.2020, Az.: Z 3-3-3194-1-51-
11/19
In der vorliegenden Entscheidung wur-
den von Seiten des Auftraggebers Refe-
renzbescheinigungen und Prüfzeugnisse 
für die Ausführung der ausgeschriebe-
nen Toranlage von dem Bieter verlangt, 
der das günstigste Angebot abgegeben 
hat. Die Bekanntmachung sah lediglich 
die Nachforderung hinsichtlich Refe-
renzbescheinigungen vor, nicht jedoch 
hinsichtlich Prüfzeugnisse. Dementspre-
chend legte der Bieter auch nur Refe-
renzbescheinigungen vor und entgegen 
der Aufforderung keine Prüfzeugnisse. 
In der Folge wurde der Bieter ausge-
schlossen und hierüber gemäß § 134 
BGB informiert mit der Begründung, 
dass ein entsprechendes Prüfzeugnis 
fehlte. In internen Unterlagen der Ver-
gabestelle wurde der Ausschluss dann 
eben auch auf die fehlende Eignung 
der Referenzen gestützt. Der Zuschlag 
erfolgte auf das Angebot des Bieters B. 
Hiergegen wendet sich der ausgeschlos-
sene Bieter mittels eines Nachprüfungs-
antrags - mit Erfolg! 
Auch die Vergabekammer Südbayern 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Zu-
schlagserteilung unwirksam ist und die 
Vergabestelle eine erneute Eignungs-
prüfung des ausgeschlossenen Bieters 
vorzunehmen hat. Hintergrund dessen 
ist, dass der Zuschlag auf das Angebot 
des Konkurrenten unter Verstoß gegen 
die einschlägigen Informationspflichten, 
welche gegenüber nicht berücksichtig-
ten Bietern gelten, ergangen ist. Mithin 
wurde festgestellt, dass der zwischen-
zeitlich geschlossene Vertrag zwischen 
der Vergabestelle und dem Konkurren-
ten unwirksam ist. Dies begründet die 
Vergabekammer damit, dass der aus-
geschlossene Bieter nicht vollständig 
und umfassend über die Nichtberück-
sichtigung seines Angebotes informiert 
wurde. Insbesondere müsse die Ver-
gabestelle, alle ihr zum Zeitpunkt der 
Verfassung des Informationsschreibens 
vorliegenden Gründe der Nichtberück-

sichtigung benennen, um dem Bieter 
die Möglichkeit eines effektiven Recht-
schutzes zu gewähren. Tut sie dies nicht, 
könnte darin die Gefahr der Vereitelung 
eines effektiven Rechtschutzes zu se-
hen sein. Indem die Vergabestelle dem 
ausgeschlossenen Bieter im Rahmen 
des Informationsschreibens nicht alle 
Ausschlussgründe mitteilte, welche ihr 
bekannt waren und woraus sie den Aus-
schluss stützte, genügte das Informa-
tionsschreiben diesen Anforderungen 
nicht. 
5.  Verstoß gegen die Verpflichtung zur 
produktneutralen Ausschreibung
OLG München, Beschluss vom 
26.03.2019, Az.: Verg. 22/19
Die Vergabestelle schrieb Medientafeln 
im Rahmen eines offenen Vergabever-
fahrens aus, bei dem der Preis das einzige 
Zuschlagskriterium sein sollte. Das Leis-
tungsverzeichnis enthielt Produktspezifi-
kationen, die lediglich das Produkt nur ei-
nes Herstellers zuließen. Diese verdeckte 
Produktvergabe rügte der Bieter B unter 
Vorlage entsprechender Produktlisten. 
Hieraus wurde ersichtlich, dass nur Pro-
dukte eines Herstellers den Produktvor-
gaben der Vergabestelle genügten. Die 
Vergabestelle widersprach dem mit dem 
Einwand, die Liste sei unvollständig und 
darüber hinaus gäbe es mittlerweile 
weitere Produkte anderer Hersteller, die 
den Produktvorgaben genügen würden. 
Nachdem ein entsprechender Nachprü-
fungsantrag des B abgewiesen wurde, 
wendet er sich hiergegen nunmehr im 
Wege einer Beschwerde vor dem zustän-
digen OLG München. 

Dieses hob die Entscheidung der Verga-
bekammer auf mit der Begründung, dass 
gegen die Verpflichtung zur produktneu-
tralen Ausschreibung nicht nur dann ver-
stoßen wird, wenn ein Leitfabrikat offen 
in der Leistungsbeschreibung genannt 
wird, sondern auch dann wenn durch 
die Vielzahl der Vorgaben verdeckt ein 
bestimmtes Produkt vorgegeben wird 
und nur mit diesem die Anforderung 
der Leistungsbeschreibung erfüllt wer-
den können. Insbesondere ist die Ver-
gabestelle der vorgelegten Geräteliste 
des B, wonach keine der Produkte der 
Liste den vorgegebenen Kriterien des 
Leistungsverzeichnisses genügen konn-
te, nicht ausreichend entgegengetreten. 
Sie hatte, obwohl ihr dies zumutbar und 
möglich war, kein einziges auf dem Markt 
verfügbares Alternativgerät benannt, 
welches den vorgegebenen Kriterien ih-
rer Meinung nach ebenfalls entsprochen 
hätte.

6.  Nur Unterlagen abgeben, die gefor-
dert sind!
Vergabekammer Berlin, Beschluss vom 
30.11.2018, Az.: B 2-25/18
In vorliegender Entscheidung schrieb 
ein öffentlicher Auftraggeber Abbruch- 
und Erdarbeiten im Rahmen eines offe-
nen Verfahrens aus. Die Eignung sollte 
nachgewiesen werden entweder über 
eine Eintragung im Unternehmer- und 
Lieferantenverzeichnis oder in die Lis-
te des Vereins für Präqualifikation von 
Bauunternehmen e. V. Sollten teilneh-
mende Bieter über keinerlei Eintragung 
verfügen, so wurde ihnen die Möglich-
keit eröffnet, sofern sie in die engerer 
Auswahl kamen, innerhalb einer Frist 
von sechs Tagen nach Aufforderung 
entsprechend notwendige Bescheini-
gungen vorzulegen. Einer der Bieter 
gab bereits mit dem Angebot (ohne 
hierfür aufgefordert zu sein) drei Refe-
renzen ab. Nach Eröffnung der Ange-
bote überprüfte die Vergabestelle die 
vorgelegten Unterlagen, insbesondere 
die Eignungsnachweise und stellte fest, 
dass der Bieter nicht für die Ausführung 
der ausgeschriebenen Erdbau-, Gar-
ten- und Landschaftsbauarbeiten sowie 
Tiefbauarbeiten geeignet war. In der 
Folge wurde er daher ausgeschlossen. 
Bezuschlagt werden sollte ein Konkur-
rent. Mittels eines Nachprüfungsantra-
ges rügte der ausgeschlossene Bieter 
das Vorgehen der Vergabestelle. Insbe-
sondere war er der Meinung über eine 
entsprechende Eignung zu verfügen. 
Gleichzeitig ist er der Meinung, dass ihm 
zumindest im Rahmen der Sechs-Tages-
Frist hätte Gelegenheit gegeben werden 
müssen, weitere Nachweise hierfür bei-
zubringen.
Dies sah die zuständige Vergabekam-
mer jedoch anders und führte aus, dass 
öffentliche Aufträge nur an geeignete 
Unternehmen zu vergeben sind. Welche 
Kriterien hierfür heranzuziehen sind, 
gibt der Auftraggeber vor. Insbesonde-
re soll durch die Eignungsprüfung des 
Auftraggebers festgestellt werden, ob 
der maßgebliche Bieter die ausgeschrie-
benen Leistungen überhaupt ordnungs-
gemäß erfüllen kann. Diese Prüfung er-
folgte auf Grundlage der eingereichten 
Referenzen des Bieters, welche allesamt 
aus dem Hochbau kamen und mithin 
nicht vergleichbar waren mit der ausge-
schriebenen Leistung. Indem der Bieter 
diese Referenzen bereits dem Angebot 
beigefügt hatte, musste die Vergabestel-
le auch nicht mehr nachfordern. 
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R EC H T

ERSTATTUNG VON 
CORONABEDINGTEN 

MEHRKOSTEN
Aufgrund von parallelen Erlassen seitens 
des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur sowie seitens 
des Bundesministeriums des Inneren 
für Bau und Heimat wurden Regelungen 
dazu veröffentlicht, wie im Bundesbau 
mit coronabedingten Mehrkosten bei 
bestehenden Bauverträgen sowie lau-
fenden bzw. künftigen Ausschreibungen 
umzugehen ist. Insbesondere solche Zu-
satzkosten, welche durch die Einhaltung 
verschärfter Hygiene- und Gesundheits-
schutzmaßnahmen erforderlich sind. 
Diese sind laut Erlass kostenmäßig als 
Maßnahme im Sinne von § 4 Abs. 1 Nr. 1 
VOB/B anzusehen und erstattungsfähig. 
Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte 
den dazu veröffentlichten Newslettern 
sowie den entsprechenden Erlassen, 
welche wir auf unserer Website im Mit-
gliederbereich veröffentlicht haben. 

Auf Nachfrage des AGV Bau Saar wur-
de vom Saarländischen Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr 
mitgeteilt, dass diese Vorgaben betref-
fend der Erstattung der Mehrkosten am 
Bau aufgrund der Covid-19-Pandemie 
bis auf Weiteres auch bei der Abwick-
lung der Bauverträge im Bereich des 
Bundesfern- und Landesstraßenbaus zu 
beachten sind. Eine gleich lautende An-
frage zur Umsetzung des Bundeserlas-
ses bei Landesprojekten wurde seitens 
des AGV Bau Saar auch an das Saarlän-
dische Ministerium für Inneres, Bauen 
und Sport gerichtet. Diese blieb bisher 
leider unbeantwortet.

GENERALUNTERNEHMER- 
HAFTUNG

Es bedarf einer lückenlosen, qualifizier-
ten Unbedenklichkeitsbescheinigung 
für den gesamten Zeitraum des Auf-
tragsverhältnisses. 

Gemäß § 28e Abs. 3a SGB IV haftete ein 
Unternehmer des Baugewerbes, der 
einen anderen Unternehmer mit der 
Erbringung von Bauleistungen im Sin-
ne des § 101 Abs. 2 SGB III beauftragt, 
im Zusammenhang mit Gesamtsozi-
alversicherungsbeiträgen der Arbeit-
nehmer ihrer Nach-/Subunternehmer 
wie ein selbstschuldnerischer Bürge. 
Diese Generalunternehmerhaftung gilt 
auch für Beitragsansprüche der gesetz-
lichen Unfallversicherung. Die Haftung 

entfällt, wenn der Unternehmer nach-
weist, dass er ohne eigenes Verschul-
den davon ausgehen konnte, dass der 
Nachunternehmer oder ein, von ihm 
beauftragter Verleiher seine Zahlungs-
pflicht erfüllt. Ein Verschulden des Un-
ternehmers ist ausgeschlossen, soweit 
und solange er Fachkunde, Zuverlässig-
keit und Leistungsfähigkeit des Nachun-
ternehmers durch eine Präqualifikation 
nachweist. Eine Exkulpation durch die 
Vorlage einer qualifizierten Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung ist für den Gene-
ralunternehmer möglich. Diesbezüglich 
bestand zwischen der BG Bau und dem 
Zentralverband des Deutschen Bauge-
werbes (ZDB) ein langjähriger Streit, auf 
welchen Zeitraum sich die qualifizierte 
Unbedenklichkeitsbescheinigung er-
strecken muss. Nach Auffassung der BG 
Bau war sowohl im Zeitpunkt der Auf-
tragsvergabe als auch für den gesamten 
Zeitraum eine qualifizierte Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung vorzulegen, um 
ein Haftungsrisiko auszuschließen. Nach 
Auffassung des ZDB ging diese Auffas-
sung über die gesetzliche Regelung hi-
naus. Er sah lediglich eine Vorlage der 
Unbedenklichkeitsbescheinigung im 
Zeitpunkt der Auftragsvergabe als erfor-
derlich an. 

Dieser Streit wurde nunmehr durch das 
Siebte Gesetz zur Änderung des Vierten 
Buchse Sozialgesetzbuch und anderer 
Gesetze von 12.06.2020 zu Gunsten der 

BG Bau entschieden. Mit Wirkung zum 
01.07.2020 ist gesetzlich verankert, dass 
es einer lückenlosen, qualifizierten Un-
bedenklichkeitsbescheinigung für den 
gesamten Zeitraum des Auftragsverhält-
nisses bedarf. 

Durch das Gesetz wurde § 28e Abs. 3f 
Satz 1 wie folgt neu gefasst:  „Der Unter-
nehmer kann den Nachweis nach Abs. 
3b Satz 2 anstelle der Präqualifikation 
auch für den Zeitraum des Auftragsver-
hältnisses durch Vorlage von lückenlo-
sen Unbedenklichkeitsbescheinigungen 
der zuständigen Einzugsstellen für den 
Nachunternehmer oder den von diesem 
beauftragten Verleiher erbringen.“

Es wird daher dringend empfohlen, 
zukünftig auf das Vorhalten einer lü-
ckenlosen, qualifizierten Unbedenklich-
keitsbescheinigung für den gesamten 
Zeitraum des Auftragsverhältnisses zu 
achten.

In diesem Zusammenhang wird auf die 
im Jahr 2019 durch die BG Bau geschaf-
fene Möglichkeit des Abonnements für 
Unbedenklichkeitsbescheinigungen 
(UB-Abo) hingewiesen, bei dem Unter-
nehmen in regelmäßigen Abständen 
automatisch – ohne ausdrückliche An-
forderung – Unbedenklichkeitsbeschei-
nigungen übersandt werden. Damit ist 
ein nahtloser Übergang der einzelnen 
Bescheinigungen für einen bestimmten 
Zeitraum gewährleistet.

Deine Umwelt. Dein Saarland. Dein EVS.www.evs.de
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EUROSKILLS 2020  
VERSCHOBEN

Die Europameisterschaft der Berufe, Eu-
roSkills 2020, war für September 2020 
in Graz (Österreich) geplant. Diese Ver-
anstaltung wird angesichts der Corona-
Pandemie verschoben und soll im Janu-
ar 2021 nachgeholt werden.
Als neuer Termin ist der 6. bis 10. Ja-
nuar 2021 geplant. Die Entscheidung 
für eine Verschiebung wird von den 30 
Mitgliedsländern von EuroSkills begrüßt 
und unterstützt.
Die Deutschen Meisterschaften in den 
Bauberufen finden vom 9. - 11. Novem-
ber 2020 in Bühl (Baden-Württemberg) 
statt.

MEISTERPRÜFUNGS-
STATISTIK 2019

Der DHKT hat die statistische Auswertung 
der Teilnehmer an den Meisterprüfungen 
im Jahr 2019 veröffentlicht. Besonders 
erfreulich ist der Anstieg der Meisterprü-
fungen bei den Fliesen-, Platten- und Mo-
saiklegern infolge der Wiedereinführung 
der Meisterpflicht zu Beginn dieses Jah-
res (+ 35 %); waren es im Jahr 2010 noch 
86, legten 2019 139 Absolventen ihre 
Meisterprüfung im Fliesenlegerhand-
werk ab. Während die Stuckateure mit 
+ 19 % und die Brunnenbauer  mit + 13 
% einen weiteren starken Anstieg zu ver-
zeichnen haben, sank die Zahl der Meis-
terprüfungen im Straßenbauerhandwerk 
um 14 % auf 202

Holcim ist Ihr zuverlässiger Partner 
am Bau. Wir bieten Ihnen eine breite 
Auswahl einbaufertiger Betone 
und Spezialbaustoffe aus dem 
Fahrmischer oder als Selbstabholer. 
•	 Transportbeton
•	 Spezialbaustoffe
•	 Betonpumpen
•	 Qualitätsüberprüfung
•	 Serviceleistungen

Unsere Experten beraten Sie gerne: 
Tel. 0 68 38 - 90 33 - 0

Holcim Beton und Betonwaren GmbH 
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100JÄHRIGES VER-
BANDSJUBILÄUM 

Bereits im letzten Saar Bau Report 
stellten wir Unternehmen mit 50- und 
100jährigem Verbandsjubiläum vor. 
Hauptgeschäftsführer Claus Weyers be-
suchte Mitte Juli das Unternehmen Imp-
lenia Modernbau GmbH in Saarbrücken 
und gratulierte zum 100jährigen Ver-
bandsjubiläum.

Implenia Modernbau ist ein saarländi-
sches Traditionsunternehmen. Es wurde 
1919 vom Unternehmer Heinrich Dürr 
als „Gesellschaft für moderne Bauaus-
führungen“ gegründet. Später wurde der 
Firmennamen um den Begriff „Modern-
bau“ ergänzt, unter dem es im Saarland 
bekannt ist. 1960 übernahm der Mann-
heimer Konzern Grün & Bilfinger (später 
Bilfinger & Berger) das Unternehmen. 
2017 erfolgte die Übernahme durch den 
Schweizer Baukonzern Implenia, der den 
Betrieb unter dem Namen „Implenia 
Modernbau“ weiterführte. Erst vor kur-
zem wurde bekannt, dass der Standort in 
Saarbrücken geschlossen und in den Kon-
zern überführt werden soll. 

ABGEORDNETER UHL 
BEI LKS 

Im Rahmen seiner Sommertour besuchte 
der saarländische Landtagsabgeordne-
te und MdB Markus Uhl (CDU) auch das 
Unternehmen Lautzkirchener Sand- und 
Natursteinwerke in Blieskastel. Das Blies-
kasteler Unternehmen erbringt Leistun-
gen im Erdbau, handelt mit Edelsplitt für 
Garten und Teichbau, zudem gibt es eine 
Betontankstelle. Darüber hinaus werden 
einige Sande und Kiese selbst abgebaut 
und aufbereitet.

Im Gespräch zwischen Geschäftsführer 
Frank Berchem-Trockle und dem Mitglied 
des Bundestages ging es unter anderem 
auch um den seit Jahren anstehenden 
Landesentwicklungsplan (LEP).
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HGF Claus Weyers gratuliert Geschäftsführer Rainer Jager (re) zum 100jährigen Verbandsjubiläum

GRIEMSMANN AM  
BUNDESSOZIALGERICHT
Horst Griemsmann, geschäftsführender 
Gesellschafter der TSG Bauunterneh-
mung GmbH in Völklingen und langjähri-
ges Mitglied im Beirat des AGV Bau Saar, 
wurde durch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales zum ehrenamtlichen 
Richter am Bundessozialgericht berufen.

Griemsmann ist seit  18 Jahren ehrenamt-
licher Richter in der 1. Instanz am Sozial-
gericht des Saarlandes. Die Ernennung er-
folgt für die Dauer von fünf Jahren.

http://www.holzhauser.info/
mailto:mail@holzhauser.info
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Am 4. März 2020 übergab die saarlän-
dische Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr Anke Rehlinger vor 
zahlreichen Vorstandsmitgliedern,  Lehr-
lingen der Innung des Maler- und Lackie-
rerhandwerks und Vertretern der Presse 
den aus dem Sonderprogramm ÜBS-Di-
gitalisierung angeschafften Spritzlack-
Simulator „VirtualPaint“.

Dazu wurden zur Modernisierung der 
Ausstattung im Ausbildungszentrum der 
Maler- und Lackiererinnung des Saarlan-
des auf den Saarterrassen vom Bundes-
institut für Berufsbildung (BiBB) am 19. 
Juni 2019 rd. 47 T€ Fördermittel geneh-
migt. Davon wurde neben verschiedenen 
Ausbilder-EDV-Arbeitsplätzen ein Spritz-
lack-Simulator „VirtualPaint“ angeschafft 
mit dessen Hilfe die Auszubildenden 
reale Spritzlackierungen simulieren kön-
nen. Das System zeigt unmittelbar eine 
objektive Analyse der Spritzergebnisse, 
wodurch Fehler erkannt und behoben 
werden können. Der Azubi erhält sofort 
Angaben zu Lackdicke, Transfereffizienz, 
Pistolenhandhabung und Lackkosten. Zu-

MALER UND LACKIERER

dem lassen sich die Ergebnisse speichern 
– dies ermöglich das Vergleichen und 
Verfolgen der eigenen Leistungen. 

LIM Christian Pfennig zeigte sich von den 
Ergebnissen begeistert: „Durch das vir-
tuelle Lackieren entstehen keine Lack-
kosten und kein Reinigungsaufwand. Das 
Lackieren ist ohne Lackierkabine, Filter 
und Schutzkleidung möglich. Umwelt-
belastungen sowie Verschmutzungen 
entfallen. Die unmittelbare Messung der 
Ergebnisse trägt enorm zur Verbesserung 
der Ausbildungsergebnisse unserer Lehr-
linge bei.“

„Die Digitalisierung umfasst alle Bereiche 
der Wirtschaft,“ so Ministerin Rehlinger.  
„Das gilt auch für das Handwerk. Die Be-
triebe brauchen daher Nachwuchskräfte, 
die damit umgehen können. Umso bes-
ser, wenn diese Kompetenzen bereits 
in der Ausbildungszeit, aber auch bei 
Weiterbildungsmaßnahmen gefördert 
werden. Gerade kleinen und mittleren 
Betrieben greifen wir dabei unter Arme, 
damit sie die Chancen neuer Technologi-

en optimal für sich nutzen kön-
nen. Künstliche Intelligenz wird 
auch in Zukunft auf natürliche 
Intelligenz angewiesen sein. 
Qualifizierung und Lebenslan-
ges Lernen bleiben daher wei-
terhin die Erfolgsgaranten für 
unsere Unternehmen.“

Der Lacksimulator wurde Ende 
Oktober 2019 geliefert und ist 
seit Anfang diesen Jahres in 
Gebrauch.

MINISTERIN REHLINGER ÜBERGIBT SPRITZLACK-
SIMULATOR „VIRTUALPAINT“

Ministerin Rehlinger (re) mit Mitgliedern des Vorstandes und Mitarbeiterin des AGV Bau Saar: LIM Chris-
tian Pfennig, Tobias Kretz, M. Escher-Lehmann, Egon Komp, Gerd Huckert und Heinz Münzebrock (Titel 
und Foto Stand 04.03.2020)

MITGLIEDER-
VERSAMMLUNG 2020

Nachdem coronabedingt die ursprünglich 
für den 26. März vorgesehene Mitglie-
derversammlung abgesagt werden muss-
te, fand diese nun am 27. August 2020 in 
den Räumen der Handwerkskammer des 
Saarlandes statt – auch, um den erforder-
lichen Sicherheitsabstand gewähren zu 
können.

Zunächst begrüßte der noch amtierende 
Landesinnungsmeister Christian Pfennig 
die Teilnehmer mit einem kurzen Rück-
blick auf die Ereignisse des vergangenen 
Jahres wie etwa die Anschaffung des digi-
talen Spritzlacksimulators.  Am Ende sei-
nes Berichts gab der Landesinnungsmeis-
ter bekannt, dass er für eine Wiederwahl 
nicht mehr zur Verfügung stehen würde. 
Er dankte dem Vorstand, dem Bildungs-
zentrum, den Mitgliedsbetrieben, der 
Geschäftsstelle sowie der HWK für die an-
genehme und konstruktive Zusammen-

arbeit der letzten Jahre. Der Präsident 
der Handwerkskammer, Bernd Wegner, 
stellte in seinem Grußwort die besondere 
Rolle des Handwerks in der akutellen Kri-
se heraus, insbesondere die stabilisieren-
de Funktion der Bauberufe. Hier könnten 
die hohen Ausbildungszahlen des letzten 
Jahres voraussichtlich gehalten werden. 
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Ferner lobte er den hohen Organisati-
onsgrad der saarländischen Maler- und 
Lackiererbetriebe in der Innung. Sodann 
ging es weiter mit dem Bericht von Ge-
schäftsführer Claus Weyers. Nach einem 
Überblick über die konjunkturelle Lage 
wurden der Versammlung die neu kon-
zipierte Jahresrechnung 2019 sowie der 
Voranschlag für 2020 vorgestellt. Beide 
wurden gehehmigt, die Entlastung wurde 
erteilt.

Bereits im Vorfeld wurden die Mitglieds-
betriebe über eine geplante Satzungsän-
derung informiert, wonach die maximale 
Zahl der weitern Vorstandsmitglieder auf 
sechs begrenzt wird. Diese Änderung 
wurde sodann von der Versammlung ein-
stimmig beschlossen.

Nachdem der Ehrenlandesinnungsmeis-
ter der Maler- und Lackiererinnung des 
Saarlandes, Klaus Drouin, die Versamm-
lungsleitung übernommen hatte, dank-
te dieser zunächst Christian Pfenning 
für sein Engagement der letzten Jahre. 
Sodann wurde Gerd Huckert einstim-
mig zum neuen Landesinnungsmeister 
gewählt, als sein Stellvertreter steht 
ihm Alexander Wollmann zur Seite. Als 
Landeslehrlingswart wurde Tobis Kretz 
gewählt, dem Vorstand gehören an die 
Herren Lukas Harig, Dennis Cremer, Egon 
Komp und – neu im Vorstand -  Benja-
min Freyler, Oliver Spanier und Sebasti-
an Stief. Aus dem Vorstand verabschiedt 
haben sich Heinz Münzebrock und Fried-
bert Sorg – ihnen dankte der frisch ge-
wählte Landesinnungsmeister für  ihre 
Vorstandsarbeit der letzten Jahre.

DER NEUE VORSTAND

Oliver Spanier

Gerd Huckert
Landesinnungsmeister

Alexander Wollmann
stv. Landesinnungsmeister

Tobias Kretz
Landeslehrlingswart

Dennis Cremer Benjamin Freyler

Sebastian StiefEgon Komp

50-jähriges Firmenjubiläum
Fa. Harig Farben & Gestaltung GmbH,
66130 Saarbrücken

Prüfungsbeste Maler und Lackierer
Cinthia Buchheit
Malerbetireb Dreissig, Saarbrücken
Niklas Sailer
Malerbetrieb Stief, Saarbrücken

Fahrzeuglackierer
Hannah Schirra 
PSA Retail, Saarbrücken

EHRUNGEN

Lukas Harig
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FACHLITERATUR

BILANZIERUNG NACH 
HGB IN SCHAUBILDERN

Heyd / Beyer / Zorn, Verlag Vahlen, 2., 
komplett überarbeitete Auflage, 2020, 
IX, 197 S.,ISBN 978-3-8006-5865-7, 

Der Einstieg in die Grundlagen von Jah-
resabschlüssen  

Die Jahresabschlusserstellung sowie die 
Abschlussprüfung erfordern den sicheren 
Umgang mit den gesetzlichen Bilanzie-
rungsregeln, die das Handelsgesetzbuch 
(HGB) Anwendern und Abschlussprü-
fern gleichermaßen auferlegt. Ziel die-
ses Buches ist es,  eine strukturierte 
Durchdringung der doch sehr komplexen 
gesetzlichen Regelungen der einzelnen 
Bilanzposten des Einzelabschlusses zu 
ermöglichen. Dabei soll nicht jedes Detail 
umfassend erklärt, sondern vielmehr ein 
Grundverständnis für die Erstellung von 
Jahresabschlüssen nach HGB geschaffen 
werden.

Die „Übersetzung“ der einzelnen Bilan-
zierungsnormen in fast 200 Schaubilder 
ermöglicht einen schnellen Überblick 
sowohl über den spezifischen Regelungs-
gehalt einer Bilanzierungsnorm als auch 
über den Gesamtkontext der nationalen 
Rechnungslegung.

HANDBUCH DES  
ARBEITSGERICHTLICHEN 

VERFAHRENS 
Eine systematische Darstellung des ge-
samten Verfahrensrechts mit einstwei-
ligem Rechtsschutz und Zwangsvollstre-
ckungsrecht

6., völlig neu bearbeitete Auflage, XL, 
768 Seiten, 15,8 x 23,5 cm, fester Ein-
band, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. 
KG, Genthiner Straße 30 G, 10785 Berlin, 
ISBN 978 3 503 19144 4, 129,00 EUR

Dieses Handbuch bündelt sehr eingängig 
das Praxiswissen erfahrener Experten 
des Arbeitsge-richtsprozesses, in umfas-
senden, systematischen Erläuterungen 
zu sämtlichen Verfahrensfragen, die auch 
die europäischen und internationalen 
Bezüge veranschaulichen. In der 6. Auf-
lage ist jetzt wieder alles rundum auf 
den neuesten Stand von Gesetzgebung 
und Rechtsprechung gebracht (Stand: 
01.01.2020). insbesondere zur

• Weiterentwicklung des elektroni-
schen Rechtsverkehrs

• Einführung der elektronischen Akte
• Medienöffentlichkeit in Gerichtsver-

fahren
• Neufassung der Revisionsbeschwer-

de nach § 77 ArbGG
• Neufassung der Verfahrensregelung 

bei Streit über eine Allgemeinver-
bindlichkeit nach § 98 Abs. 6 ArbGG

VOB IM BILD – TIEFBAU- 
UND ERDARBEITEN

Abrechnung nach der VOB 2019

Begründet von Hans von der Damerau und 
August Tauterat. Bearbeitet von Dipl.-Ing. 
Hinrich Poppinga und Georg Holl. 23., ak-
tualisierte und erweiterte Auflage 2020. 
DIN A4. Gebunden. 254 Seiten mit 337 
farbigen Abbildungen. Euro 75,00, ISBN 
978-3-481-03947-9, Verlagsgesellschaft 
Rudolf Müller GmbH & Co. KG, Kunden-
service: 65341 Altville, Telefon: 06123 
9238-258, rudolf-mueller@vuservice.de

Die "VOB im Bild" ist das bewährte Stan-
dardwerk zur einfachen und sicheren 
Abrechnung nach der aktuellen Vergabe- 
und Vertragsordnung für Bauleistungen 
(VOB). 

Von den 65 Allgemeinen Technischen 
Vertragsbedingungen (ATV) der VOB – 
Teil C – Ausgabe 2019 – werden in der 23. 
Auflage der "VOB im Bild – Tiefbau- und 
Erdarbeiten" 34 tiefbaurelevante ATV be-
handelt.

DAS BAUSTELLENHAND-
BUCH AUFMASS UND 

MENGENERMITTLUNG
Print-Ausgabe, Buch. Softcover, 2019,  
400 S., FORUM. ISBN 978-3-96314-238-
3, Format (B x L): 10,5 x 19 cm, Gewicht: 
340 g

Das Werk ist Teil der Reihe: Baustellen-
handbücher

Für das Aufmaß, die Mengenermittlung 
und die Abrechnung von Bauleistungen 
enthalten die aktuellen ATV-DIN-Normen 
sehr genaue Vorgaben.

Auf der Baustelle kommt es deshalb oft-
mals zu Streitigkeiten, welche Maße und 
Einheiten zu nehmen sind, was übermes-
sen oder abgezogen werden muss.

Das Baustellenhandbuch für Aufmaß und 
Mengenermittlung enthält alle Regeln 
nach den aktuellen ATV-DIN-Normen, 
wie z. B. 18299, 18300 oder 18340, und 
hilft beim genauen Aufmaß und der kor-
rekten Abrechnung.

Die Neuauflage berücksichtigt die folgen-
den in der VOB 2019 fachtechnisch über-
arbeiteten ATV:

• ATV DIN 18299 Allgemeine Regelun-
gen für Bauarbeiten jeder Art

• ATV DIN 18305 Wasserhaltungsar-
beiten

• ATV DIN 18318 Pflasterdecken und 
Plattenbeläge, Einfassungen

• ATV DIN 18322 Kabelleitungstiefbau-
arbeiten

• ATV DIN 18325 Gleisbauarbeiten
• ATV DIN 18336 Abdichtungsarbeiten

KFZ-VERSICHERUNGS-
SCHUTZ BEI DER SIGNAL 

IDUNA
Mit seinem Partner, der berufsständi-
schen SIGNAL IDUNA  Gruppe hat der 
AGV Bau Saar im Rahmen des Versor-
gungswerkes AGV Bau Saar einen eigen-
ständigen Tarif für Innungsmitglieder 
entwickelt. Dieser Tarif beinhaltet einen 
hohen Versicherungsschutz zu einem at-
traktiven Beitrag.

Selbst Familienangehörige und Mitarbei-
ter können bares Geld über die Kraftfahr-
zeugversicherung für Innungsmitglieder 
sparen.

Wie sicherlich bekannt, ist eine Kündi-
gung der bestehenden Verträge zum Jah-
resende möglich. Zeit, die Verträge einer 
eingehenden Prüfung zu unterziehen und 
sich ggf. am Markt neu zu orientieren. 
Besonders bei mehreren Fahrzeugen im 
Fuhrpark summiert sich die Kostener-
sparnis schnell auf einen Betrag, dem bei 
der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage 
Beachtung geschenkt werden sollte.

Daher heißt es rechtzeitig handeln und 
sich vom Beauftragten des Versorgungs-
werkes persönlich informieren zu lassen.

Herrn Salvatore Aicolino von der Signal 
Iduna-Gruppe steht Ihnen unter folgen-
den Kontaktdaten gerne zur Verfügung:

Tel          0681 3798228
Mobil    0177 5240526.
salvatore.aicolino@signal-iduna.net

mailto:rudolf-mueller@vuservice.de
mailto:salvatore.aicolino@signal-iduna.net
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BERUFSKLEIDUNG VON 
MEWA FOLGT JEDER 

BEWEGUNG 
Fragt man Mitarbeiter in Industrie und 
Handwerk nach der perfekten Berufsklei-
dung, sind auch hier aller guten Dinge 
drei: professioneller Look, bequemer Sitz 
und viele komfortable Taschen: Die neue 
Kollektion MEWA MOVE erfüllt dies alles 
und steht mit ihrem funktionellen, lässi-
gen Stil ganz im Zeichen von Bewegung. 

Die Berufsbekleidung MEWA Move sitzt 
körpernah und macht dennoch jede Be-
wegung mit – ob beim Strecken, Bücken 
oder Knien. Alle Kleidungsstücke haben 
ausreichend innen- und außenliegende 
Ta-schen mit verstärkten Taschenböden, 
um dort auch kleinteiliges Gebrauchs-
material zu verstauen. Druckknöpfe 
und Reißverschlüsse sind verdeckt an-
gebracht. Die Kollektion besteht derzeit 
aus Jacke, Bundhose und Latzhose in den 
Lieblingsfarben von Handwerkern und 
Produktionsmitarbeitern. Wei-tere Klei-
dungsteile sind in der Entwicklung. „Die 
meisten Teams in Werkstatt und Betriebs-
halle bevor-zugen blaue, graue, schwarze 
oder rote Kleidung. Daran haben wir uns 
orientiert“, berichtet Mark Weber, der 
bei MEWA die Produktentwicklung leitet. 
Zum besseren Kombinierbarkeit gibt es 
die Ja-cken in ein- und zweifarbiger Aus-
führung darauf abgestimmt einfarbige 
Bund- und Latzhosen – alles aus einem 
leichten, angenehm zu tragenden Baum-
wollmischgewebe.

Gewaschen wird mit Hygienesiegel 

Die puristisch-moderne Kleidung bietet 
MEWA nach dem Textilsharing-Prinzip zur 
Miete an: Jeder Mitarbeiter erhält sein 
persönliches Outfit in mehrfacher Aus-
stattung. Zu vereinbarten Terminen wird 
die getragene Kleidung von MEWA abge-
holt und frische angeliefert. Gewaschen 
wird bei MEWA nach Empfehlungen des 
Robert-Koch-Instituts, alle Betriebe, in 
denen Berufsbekleidung bearbeitet wird, 
tragen das wfk-Siegel für Textilhygiene. 
„Wir pflegen auch die Kleidung eines 
Mechanikers so hygienisch, dass er da-
mit theoretisch in der Lebensmittelher-
stellung arbeiten könnte“, sagt Matthias 
Zoch, Leiter der Umwelt- und Verfahrens-
technik bei MEWA. Die aufbereitete Klei-
dung wird in separaten Kleidersäcken 
geschützt transportiert, so ist die hygie-
nische Qualität bis zur Anlieferung gesi-

EXKLUSIV FÜR MITGLIEDSBETRIEBE -  
INFOS UNSERER RAHMENVERTRAGSPARTNER 

chert. Wer den Service von MEWA nutzt, 
hat damit jederzeit ein optisch und hygi-
enisch einwandfreies Outfit im Schrank. 

MEWA Move kann man nutzen, ohne die 
Kleidung zu besitzen: Jeder Mitarbeiter 
erhält sein persönliches Outfit in mehr-
facher Ausstattung. Zu vereinbarten Ter-
minen wird die getragene Kleidung von 
MEWA abgeholt und frische angeliefert.  

Weitere Informationen: www.mewa.de

Gleich drei Kollektionen, aus dem 
Angebot des Marktführers für Ar-
beitskleidung zum Kauf bietet die 
ITEX Gaebler-Industrie-Textilpfle-
ge GmbH & Co. KG im Leasing an. 
Natürlich mit den Vorteilen un-
seres Rahmenabkommens. Das 
Rundum-Sorglos-Paket gibt es für 
drei Kollektionen aus dem Ange-
bot von engelbert strauss. 

• motion 2020: die sportliche 
Kollektion       

• motion:  die vielseitige Kol-
lektion       

• industrie: die klassische 
Kollektion   

Hochwertige Materialien, durch-
dachte Funktionen und eine gro-
ße Auswahl an Farben, Schnitten 
und Größen, gepaart mit der pro-
fessionelle Pflege von DBL, sind 
Garant für den perfekten Auftritt. 

Infos: A. Lamberty ITEX Gaebler-
Industrie-Textilpflege GmbH & 
Co. KG, Büro Saar-Lor-Lux, Talstr. 
2-4, 66538 Neunkirchen, Tel. +49 
6821 865026

DBL-MIETBERUFSKLEIDUNG OFFIZIELLER PARTNER 
VON ENGELBERT STRAUSS 

BAMAKA AG
An dieser Stelle möchten wir 
nochmals auf das mit der Bama-
ka AG bestehende Rahmenab-
kommen exklusiv für Mitglieds-
betriebe des AGV Bau Saar und 
der Maler- und Lackiererinnung 
hinweisen. Neben hohen Rabat-
ten auf Pkw- und Nutzfahrzeuge 
(auch Elektro und Hybrid) gibt 
es hervorragende Konditionen 
im Bereich der Holzbearbeitung, 
Energieversorgung, Reinigungs- 

und Malerwerkzeug, Computertechnik und Bü-
robedarf.

Weitere Infos erhalten Sie unter Tel. 0681 
3892534 oder k.schilt@bau-saar.de.

http://www.mewa.de/
mailto:k.schilt@bau-saar.de
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Der nächste Saar Bau Report er-
scheint im Dezember 2020
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Veranstaltungeninfo

Über die für den Herbst/Winter geplanten Veranstaltungen der Organisatio-
nen des AGV Bau Saar beraten die Vorstände in ihren Vorstandssitzungen.

Bitte beachten Sie hierzu die Informationen der einzelnen Innungen, 
Fachgruppen und Verbände.

Herrn Martin Arnold, Vorstandsmit-
glied der Stuckateurinnung, zur Voll-
endung seines 40. Lebensjahres am 
7. August 2020

Herrn Werner Schmeer, Ehrenmit-
glied des Verbandes der Baustoffin-
dustrie Saarland im AGV Bau Saar, 
zur Vollendung seines 78. Lebens-
jahres am 8. August 2020.

Herrn Johann Schiestel, ehemali-
gem Vorstandsmitglied der Stucka-
teurinnung, zur Vollendung seines 
82. Lebensjahres am 9. August 2020.

Herrn Hans-Ludwig Bernardi, Eh-
renpräsident des AGV Bau Saar, zur 
Vollendung seines 73. Lebensjahres 
am 13. August 2020.

Herrn Alois Breyer, ehemaligem 
Beiratsmitglied des AGV Bau Saar, 
zur Vollendung seines 88. Lebens-
jahres am 17. August 2020.

Herrn Rolf Ehrhardt, Beiratsmitglied 
des AGV Bau Saar, zur Vollendung 
seines 65. Lebensjahres am 18. Au-
gust 2020.

Herrn Karl Hannig, ehemaligem 
Hauptgeschäftsführer des AGV Bau 
Saar, zur Vollendung seines 73. Le-
bensjahres am 20. August 2020.

Herrn Detlef Bursch, Beiratsmit-
glied des AGV Bau Saar, zur Vollen-
dung seines 55. Lebensjahres am 
25. August 2020.

Herrn Klaus Drouin, ehemaligem 
Landesinnungsmeister der Maler- 
und Lackiererinnung des Saarlandes 
und ehemaligem Beiratsmitglied 
des AGV Bau Saar, zur Vollendung 
seines 86. Lebensjahres am 8. Sep-
tember 2020

MARGRET HANTSCHEL 
VERABSCHIEDET

Margret Hantschel, langjährige Mitarbei-
terin der Abteilung Technik und Vertrags-
wesen im AGV Bau Saar und Sekretärin 
der Landesgütegemeinschaft Bauwerks 
und Betonerhaltung Rheinland-Pfalz 
Saarland, beendete nach 24jähriger Tätig-
keit Ende Juli ihre Tätigkeit beim AGV Bau 
Saar. In einer kleinen Feierstunde dankte 
Hauptgeschäftsführer Claus Weyers Frau 
Hantschel für ihr Engagement.

https://www.bau-saar.de/
mailto:agv@bau-saar.de
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AOK Rheinland-Pfalz / Saarland
Die Gesundheitskasse

... füreinander da zu sein.
Darum leisten wir gerne mehr für Familien

aok.de/rps/familie-istJetzt mehr entdecken!

  

http://aok.de/rps/familie-ist
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Kohlweg 18 - 66123 Saarbrücken
Tel. 0681 38925-0, Fax. 0681 38925-20, Mail: agv@bau-saar.de

Exklusiv für Mitgliedsbetriebe 

Bau Saar

Starke Vertretung. Starker Service.
Die Saarländische Bauwirtschaft - eine starke Gemeinschaft

www.bau-saar.dewww.bau-saar.de

DIE SAARLÄNDISCHE BAUWIRTSCHAFTDIE SAARLÄNDISCHE BAUWIRTSCHAFT

• • KRISENSICHERKRISENSICHER
• • SYSTEMRELEVANTSYSTEMRELEVANT
• • SCHLÜSSELWIRTSCHAFTSZWEIGSCHLÜSSELWIRTSCHAFTSZWEIG
• • STÜTZE DER BINNENWIRTSCHAFTSTÜTZE DER BINNENWIRTSCHAFT
• • AUSBILDUNGSBEREITAUSBILDUNGSBEREIT
• • MIT VIELEN KARRIEREMÖGLICHKEITENMIT VIELEN KARRIEREMÖGLICHKEITEN
• • DIGITALDIGITAL
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